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„Der Begriff der Menschenrechte brach […] in dem Augenblick zusammen, wo Menschen 

sich wirklich nur noch auf sie und auf keine national garantierten Rechte mehr berufen 

konnten. Sobald alle anderen gesellschaftlichen und politischen Qualitäten verloren waren, 

entsprang dem bloßen Menschsein keinerlei  

Recht mehr.“ 

 

Hannah Arendt, „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ (1955), S. 480. 
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1. Problemkreis:  

 

„Bett, Brot, Seife… “ - Der von Behörden und 

Gerichten in Deutschland nach EuGH zu beachtende 

menschenrechtliche Standard im Kontext von 

Dublinverfahren u.a. 

 

 

I. Die EU und ihre Mitgliedstaaten bindenden 

menschenrechtlichen Standards – Grundlagen  
 

 

1. Völkerrechtliche Grundlagen 

a) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 

b) Genfer Flüchtlingskonvention 1951 

c) Menschenrechtssystem der UN 

 

2. Menschenrechtsschutz in Europa 

a) EMRK und Rechtsprechung des EGMR 

b) Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

c) Gemeinsames Europäisches Asylsystem (AEUV) 

d) Europäische Grundrechtscharta (GRC) 

e) Rechtsprechung des EUGH 

 

 

Exkurs: Grundlage: Sog. „Vorabentscheidungsverfahren“ vor dem EuGH 

 
1.  Das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV im Allgemeinen  

 

a) Das Vorabentscheidungsverfahren dient dazu, es den nationalen Gerichten zu ermöglichen, dem 

EuGH Fragen bezüglich der Auslegung und Gültigkeit von Europarecht vorzulegen. Ziel ist es, 

eine unterschiedliche Auslegung und Anwendung des Unionsrechts in den einzelnen 

Mitgliedstaaten zu verhindern und damit die Einheitlichkeit und Effektivität des Unionsrechts 

zu sichern. Vorabentscheidungsverfahren machen 50% der gesamten Verfahren vor dem EuGH 

aus. Folge eines Vorabentscheidungsverfahrens ist die Bindung des vorlegenden Gerichts und 

aller folgenden Instanzen an die Entscheidung des EuGH.  

  

b) Der Rechtsweg zum EuGH ist gem. Art. 19 III EUV i.V.m. Art. 267 AEUV eröffnet, wenn 

eine Verletzung von Unionsrecht gerügt wird. Es gilt insoweit das im Europarecht 

allgemeingültige Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, Art. 19 III EUV. Siehe 

insbesondere Art. 19 III lit. c EUV: „in allen in den Verträgen vorgesehenen Fällen“. Gemäß 

Art. 267 II AEUV muss die Vorlage durch ein Gericht eines Mitgliedstaates erfolgen.  Was ein 

zulässiger Vorlagegegenstand sein kann ist in Art. 267 I lit. a und lit. b AEUV normiert. 

Erforderlich ist in beiden Fällen eine abstrakte Formulierung der Vorlagefrage. 

c) Nach Art. 267 I lit. a AEUV entscheidet der EuGH über die Auslegung der Verträge, folglich 

über das gesamte primäre Unionsrecht. 

 

 

https://www.juraindividuell.de/pruefungsschemata/die-verfahren-im-europarecht-die-nichtigkeitsklage-nach-art-263-aeuv/
https://www.juraindividuell.de/artikel/europarecht-pruefung-von-grundfreiheiten/
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d) Nach Art. 267 I lit. b AEUV entscheidet der EuGH aber auch über die Gültigkeit und Auslegung 

der Handlungen der in Art. 13 I EUV genannten Unionsorgane, insbesondere über das 

gesamte sekundäre Unionsrecht, z.B. auch über Stellungnahmen und Empfehlungen. 

Prüfungsmaßstab ist diesbezüglich das gesamte höherrangige Unionsrecht. Daneben entscheidet 

der EuGH über die Gültigkeit und Auslegung der Handlungen der Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union. Die Entscheidungserheblichkeit wird nicht vom EuGH überprüft, da diese 

sich meist nach nationalem Recht beurteilt und der EuGH nicht zur Anwendung und Auslegung 

des nationalen Rechts befugt ist. Sie bemisst sich daher vielmehr allein an der Sichtweise des 

vorlegenden Gerichts, vgl. Wortlaut des Art. 267 II AEUV. Es werden jedoch auch Grenzen 

gesetzt: Bei Missbrauch durch konstruierte Vorlagefragen, offensichtlich hypothetischen Fragen 

oder fehlendem Zusammenhang der Vorlagefrage und dem Ausgangsrechtsstreit darf der EuGH 

die Zulässigkeit der Vorlagesache überprüfen. 

 

2.   Pflicht zur Vorlage 

 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 267 III AEUV ist sogar eine Pflicht zu Vorlage 

zum EuGH gegeben: Wird eine zur Vorabentscheidung durch den EuGH berechtigte Frage in 

einem schwebenden Verfahren bei einem nationalen Gericht gestellt, dessen Entscheidung 

innerstaatlich nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden kann, so ist dieses 

Gericht zur Anrufung des EuGH verpflichtet. Daher bleiben außerordentliche Rechtsbehelfe, 

z.B. die Verfassungsbeschwerde, außer Betracht. Ob ein konkretes Rechtsmittel zur Verfügung 

steht, ist für jeden Einzelfall zu beurteilen. Es kommt also nicht darauf an, dass es abstrakt ein 

„höheres“ Gericht gibt. Aufgrund des Verwerfungsmonopols des EuGH sind nationale Gerichte 

zur Vorlage verpflichtet, wenn sie einen Rechtsakt der Union für ungültig halten und ihn daher 

nicht anwenden wollen. Dies gilt auch im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Die 

Vorlagepflicht kann entfallen, wenn die Frage bereits vom EuGH entschieden wurde (acte 

éclaire) oder wenn die Frage eindeutig zu beantworten ist und somit keine Auslegung 

erforderlich ist (acte claire) oder es sich um ein nationales Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes handelt. 

 

3. Vorlageentscheidung durch den EuGH 

 

                     Diesbezüglich wird zwischen Auslegungsfragen und Gültigkeitsfragen unterschieden. 

         Bei Auslegungsfragen nimmt der EuGH eine Interpretation des EU-Rechts vor und 

         gibt bestimmte Auslegungskriterien vor. Dies hat zum Ziel, dass das vorlegende  

         Gericht anhand dieser Kriterien die Ausgangssache entscheiden kann. Eine  

         Entscheidung über eine Auslegungsfrage wirkt ex-tunc und entfaltet faktische  

         Bindung für alle nationalen Gerichte und Behörden. Bei Gültigkeitsfragen überprüft  

         der EuGH die Vereinbarkeit konkreter EU-Rechtsakte mit höherrangigem Recht. Eine 

         Entscheidung über eine Gültigkeitsfrage wirkt erga omnes, das heißt in diesem Fall für  

         jedes Gericht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juraindividuell.de/pruefungsschemata/rechtmaessigkeit-von-verordnungenrichtlinien/
https://www.juraindividuell.de/pruefungsschemata/pruefung-der-verfassungsbeschwere/
https://www.juraindividuell.de/pruefungsschemata/rechtmaessigkeit-von-verordnungenrichtlinien/
https://www.juraindividuell.de/artikel/einstweiliger-rechtsschutz-nach-80-a-vwgo/
https://www.juraindividuell.de/artikel/einstweilige-anordnung-nach-123-vwgo/
https://www.juraindividuell.de/artikel/einstweilige-anordnung-nach-123-vwgo/
https://www.juraindividuell.de/blog/gesetzesauslegung-faelle-zur-methodenlehre/
https://www.juraindividuell.de/pruefungsschemata/jura-und-lateinische-begriffe/
https://www.juraindividuell.de/pruefungsschemata/rechtmaessigkeit-von-verordnungenrichtlinien/
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II. Zentrale EuGH-Entscheidungen  
 

1. Dublin-Verfahren: 

 
a) Jawo gg. Deutschland, EuGH, Urteil vom 19.03.2019 - C-163/17 –  

 

Leitsatz: 

Keine Überstellung im Dublin-Verfahren, wenn nach Schutzzuerkennung Menschenrechtsverletzungen 

drohen und keine Verlängerung der Überstellungsfrist bei Abwesenheit ohne Entziehungsabsicht  

1. Eine Person ist "flüchtig" i.S.d. Art. 29 Abs. 2 S. 2 Dublin-III-VO, wenn sie sich gezielt den Behörden 

entzieht, um ihre Überstellung zu vereiteln. Dies kann angenommen werden, wenn die betroffene Person ihre 

zugewiesene Wohnung verlassen hat, ohne die Behörden zu informieren. Dies gilt allerdings nur, wenn sie 

über die ihr insoweit obliegenden Pflichten belehrt wurde. Aber auch in diesem Fall behält die betroffene 

Person die Möglichkeit nachzuweisen, dass sie nicht die Absicht hatte, sich zu entziehen. 

2. Von einer Überstellung im Dublin-Verfahren ist abzusehen, wenn der sich noch im Asylverfahren 

befindlichen Person im Fall der Schutzgewährung im normalerweise für die Asylantragsprüfung zuständigen 

Staat eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung i.S.v. Art. 4 GR-Charta droht. Eine Überstellung 

darf nicht zu einer solchen Behandlung führen, gleichgültig ob sie zum Zeitpunkt der Überstellung, während 

des Asylverfahrens oder nach dessen Abschluss droht. 

3. Das Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung besteht nur, wenn eine besonders hohe 

Schwelle der Erheblichkeit erreicht ist. Diese Schwelle wird selbst bei großer Armut oder starker 

Verschlechterung der Lebensverhältnisse von Schutzsuchenden, die sich nicht auf familiäre Solidarität 

stützen können, nur erreicht, wenn die Situation mit extremer materieller Not verbunden ist. Ob in dem 

eigentlich zuständigen Staat Schwachstellen bestehen, die zu einem solchen Risiko führen, ist auf Grundlage 

objektiver, zuverlässiger, genauer und gebührend aktualisierter Angaben zu prüfen. 

(Entscheidung erging auf Vorlage des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 15.03.2017 - A 11 S 

2151/16 -) 

Auszüge: 

[...] 

53 In Bezug auf die Frage, unter welchen Umständen davon ausgegangen werden kann, dass der 

Antragsteller "flüchtig ist" im Sinne von Art. 29 Abs. 2 Satz 2 der Dublin-III-Verordnung, ist festzustellen, 

dass die Verordnung insoweit keine Angaben enthält. [...] 

56 Insoweit ergibt sich aus der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes "Flucht", das in den meisten 

Sprachfassungen von Art. 29 Abs. 2 Satz 2 der Dublin-III-Verordnung verwendet wird und den Willen der 

betreffenden Person voraussetzt, jemandem zu entkommen oder sich etwas zu entziehen, nämlich im 

vorliegenden Kontext den zuständigen Behörden und somit der eigenen Überstellung, dass diese Bestimmung 

grundsätzlich nur anwendbar ist, wenn sich diese Person diesen Behörden gezielt entzieht. Im Übrigen wird 

in Art. 9 Abs. 1 der Durchführungsverordnung als einer der möglichen Gründe für das Verschieben der 

Überstellung der Umstand genannt, dass "der Antragsteller sich der Überstellung entzogen hat", was eine 

solche Absicht voraussetzt. Des Gleichen definiert Art. 2 Buchst. n der Dublin-III-Verordnung den Begriff 

"Fluchtgefahr" dadurch, dass in bestimmten Sprachfassungen – wie der deutschen – auf die Befürchtung 

verwiesen wird, dass sich der Betroffene dem Überstellungsverfahren durch Flucht "entziehen könnte". 

57 Der Kontext, in dem Art. 29 Abs. 2 Satz 2 der Dublin-III-Verordnung steht, und die mit der Verordnung 

verfolgten Ziele stehen allerdings einer Auslegung dieser Bestimmung entgegen, wonach in einer Situation, in 

der die Überstellung nicht durchgeführt werden kann, weil die betreffende Person die ihr zugewiesene 

Wohnung verlassen hat, ohne die zuständigen Behörden über ihre Abwesenheit zu informieren, diese 
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Behörden beweisen müssten, dass diese Person tatsächlich beabsichtigte, sich ihnen zu entziehen, um ihre 

Überstellung zu vereiteln. [...] 

61 Aufgrund der erheblichen Schwierigkeiten, auf die die zuständigen Behörden beim Nachweis der 

Absichten der betreffenden Person stoßen können, könnte die Verpflichtung der Behörden zur Erbringung 

dieses Nachweises es Personen, die internationalen Schutz beantragen und nicht an den Mitgliedstaat 

überstellt werden möchten, der nach der Dublin-III-Verordnung für die Prüfung ihres Antrags zuständig ist, 

ermöglichen, einen Übergang der Zuständigkeit für diese Prüfung gemäß Art. 29 Abs. 2 Satz 1 der 

Verordnung auf den ersuchenden Mitgliedstaat zu bewirken, indem sie sich bis zum Ablauf der 

sechsmonatigen Frist den Behörden dieses Mitgliedstaats entziehen. 

62 Um das effektive Funktionieren des Dublin-Systems und die Verwirklichung seiner Ziele zu gewährleisten, 

ist daher davon auszugehen, dass in dem Fall, in dem die Überstellung der betreffenden Person nicht 

durchgeführt werden kann, weil sie die ihr zugewiesene Wohnung verlassen hat, ohne die zuständigen 

nationalen Behörden über ihre Abwesenheit zu informieren, diese Behörden unter der Voraussetzung, dass 

die Person ordnungsgemäß über die ihr insoweit obliegenden Pflichten unterrichtet wurde, annehmen dürfen, 

dass sie beabsichtigte, sich ihnen zu entziehen, um ihre Überstellung zu vereiteln. [...] 

64 Allerdings müssen die Mitgliedstaaten nach Art. 5 der Aufnahmerichtlinie die Antragsteller über diese 

Pflichten unterrichten. Einem Antragsteller kann nämlich nicht zum Vorwurf gemacht werden, die ihm 

zugewiesene Wohnung verlassen zu haben, ohne die zuständigen Behörden darüber informiert zu haben und 

gegebenenfalls ohne bei ihnen eine vorherige Erlaubnis eingeholt zu haben, wenn der Antragsteller über 

diese Pflichten nicht unterrichtet worden ist. [...] 

65 Da zudem nicht ausgeschlossen werden kann, dass es stichhaltige Gründe dafür gibt, dass der 

Antragsteller den zuständigen Behörden seine Abwesenheit nicht mitgeteilt hat, muss ihm die Möglichkeit des 

Nachweises erhalten bleiben, dass er nicht beabsichtigte, sich den Behörden zu entziehen. 

66 Zum zweiten Teil der ersten Frage, der dahin geht, ob im Rahmen eines Verfahrens gegen eine 

Überstellungsentscheidung die betreffende Person sich auf Art. 29 Abs. 2 der Dublin-III-Verordnung berufen 

und geltend machen kann, die Überstellungsfrist sei abgelaufen, weil sie nicht flüchtig gewesen sei, ist 

festzustellen, dass sich aus dem nach der Einreichung des vorliegenden Vorabentscheidungsersuchens 

ergangenen Urteil vom 25. Oktober 2017, Shiri (C-201/16, EU:C:2017:805), ergibt, dass dies zu bejahen ist. 

[...] 

Zur zweiten Frage [...] 

72 Insoweit ist zunächst festzustellen, dass in Art. 29 Abs. 2 Satz 2 der Dublin-III-Verordnung für die 

Verlängerung der Überstellungsfrist in den dort genannten Situationen keine Abstimmung zwischen dem 

ersuchenden und dem zuständigen Mitgliedstaat vorgesehen ist. Diese Bestimmung unterscheidet sich 

dadurch von Art. 29 Abs. 1 der Verordnung, der ausdrücklich vorsieht, dass die Überstellung nach 

Abstimmung der beteiligten Mitgliedstaaten erfolgt. [...] 

75 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 29 Abs. 2 Satz 2 der Dublin-III-Verordnung 

dahin auszulegen ist, dass es für eine Verlängerung der Überstellungsfrist höchstens auf 18 Monate genügt, 

dass der ersuchende Mitgliedstaat vor Ablauf der sechsmonatigen Überstellungsfrist den zuständigen 

Mitgliedstaat darüber informiert, dass die betreffende Person flüchtig ist, und zugleich die neue 

Überstellungsfrist benennt. 

Zur dritten Frage [...] 

87 Zwar bezieht sich Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 der Dublin-III-Verordnung nur auf die Situation, die dem 

Urteil vom 21. Dezember 2011, N. S. u.a. (C-411/10 und C-493/10, EU:C:2011:865), zugrunde liegt, nämlich 

die, in der sich die tatsächliche Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von 
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Art. 4 der Charta aus systemischen Schwachstellen des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für 

Personen, die internationalen Schutz beantragen, in dem Mitgliedstaat ergibt, der nach dieser Verordnung 

als für die Prüfung des Antrags zuständig bestimmt ist. Aus den Rn. 83 und 84 des vorliegenden Urteils sowie 

aus dem allgemeinen und absoluten Charakter des Verbots in Art. 4 der Charta geht jedoch hervor, dass die 

Überstellung eines Antragstellers in diesen Mitgliedstaat in all jenen Situationen ausgeschlossen ist, in denen 

ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Antragsteller bei 

seiner Überstellung oder infolge seiner Überstellung eine solche Gefahr laufen wird. 

88 Folglich ist es für die Anwendung von Art. 4 der Charta gleichgültig, ob es zum Zeitpunkt der 

Überstellung, während des Asylverfahrens oder nach dessen Abschluss dazu kommt, dass die betreffende 

Person aufgrund ihrer Überstellung an den zuständigen Mitgliedstaat im Sinne der Dublin-III-Verordnung 

einem ernsthaften Risiko ausgesetzt wäre, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erfahren. 

89 Das Gemeinsame Europäische Asylsystem und der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens beruhen 

nämlich – wie das vorlegende Gericht ausgeführt hat – auf der Zusicherung, dass die Anwendung dieses 

Systems in keinem Stadium und in keiner Weise zu einem ernsthaften Risiko von Verstößen gegen Art. 4 der 

Charta führt. In dieser Hinsicht wäre es widersprüchlich, wenn das Vorliegen eines solchen Risikos im 

Stadium des Asylverfahrens eine Überstellung verhindern würde, während dasselbe Risiko dann geduldet 

würde, wenn dieses Verfahren durch die Zuerkennung von internationalem Schutz zum Abschluss kommt. 

90 Insoweit ist das mit einem Rechtsbehelf gegen eine Überstellungsentscheidung befasste Gericht in dem 

Fall, dass es über Angaben verfügt, die die betreffende Person zum Nachweis des Vorliegens eines solchen 

Risikos vorgelegt hat, verpflichtet, auf der Grundlage objektiver, zuverlässiger, genauer und gebührend 

aktualisierter Angaben und im Hinblick auf den durch das Unionsrecht gewährleisteten Schutzstandard der 

Grundrechte zu würdigen, ob entweder systemische oder allgemeine oder aber bestimmte Personengruppen 

betreffende Schwachstellen vorliegen (vgl. entsprechend Urteil vom 5. April 2016, Aranyosi und Căldăraru, 

C-404/15 und C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, Rn. 89). 

91 Was drittens die Frage anbelangt, anhand welcher Kriterien die zuständigen nationalen Behörden diese 

Würdigung vorzunehmen haben, ist festzustellen, dass die in der vorstehenden Randnummer erwähnten 

Schwachstellen nur dann unter Art. 4 der Charta, der Art. 3 der EMRK entspricht und nach Art. 52 Abs. 3 

der Charta die gleiche Bedeutung und Tragweite hat, wie sie ihm in der EMRK verliehen wird, fallen, wenn 

sie eine besonders hohe Schwelle der Erheblichkeit erreichen, die von sämtlichen Umständen des Falles 

abhängt (vgl. EGMR, 21. Januar 2011, M.S.S./Belgien und Griechenland, 

CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, § 254). 

92 Diese besonders hohe Schwelle der Erheblichkeit wäre erreicht, wenn die Gleichgültigkeit der 

Behörden eines Mitgliedstaats zur Folge hätte, dass eine vollständig von öffentlicher Unterstützung 

abhängige Person sich unabhängig von ihrem Willen und ihren persönlichen Entscheidungen in einer 

Situation extremer materieller Not befände, die es ihr nicht erlaubte, ihre elementarsten Bedürfnisse zu 

befriedigen, wie insbesondere sich zu ernähren, sich zu waschen und eine Unterkunft zu finden, und die 

ihre physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigte oder sie in einen Zustand der Verelendung 

versetzte, der mit der Menschenwürde unvereinbar wäre (vgl. in diesem Sinne EGMR, 21. Januar 2011, 

M.S.S./Belgien und Griechenland, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, §§ 252 bis 263). 

93 Diese Schwelle ist daher selbst in durch große Armut oder eine starke Verschlechterung der 

Lebensverhältnisse der betreffenden Person gekennzeichneten Situationen nicht erreicht, sofern sie nicht mit 

extremer materieller Not verbunden sind, aufgrund deren sich diese Person in einer solch schwerwiegenden 

Lage befindet, dass sie einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung gleichgestellt werden kann. 

94 Ein Umstand wie der vom vorlegenden Gericht angesprochene, dass nach dem in Rn. 47 des vorliegenden 

Urteils angeführten Bericht die Formen familiärer Solidarität, die Angehörige des normalerweise für die 

Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaats in Anspruch nehmen, um den 

Mängeln des Sozialsystems dieses Mitgliedstaats zu begegnen, bei den Personen, denen in diesem 

Mitgliedstaat internationaler Schutz zuerkannt worden ist, im Allgemeinen fehlen, ist keine ausreichende 
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Grundlage für die Feststellung, dass sich eine Person, die internationalen Schutz beantragt hat, im Fall ihrer 

Überstellung in diesen Mitgliedstaat in einer Situation extremer materieller Not befände. 

95 Dennoch lässt sich nicht völlig ausschließen, dass eine Person, die internationalen Schutz beantragt hat, 

nachweisen kann, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die ihr eigen sind und im Fall ihrer 

Überstellung in den normalerweise für die Bearbeitung ihres Antrags auf internationalen Schutz zuständigen 

Mitgliedstaat bedeuten würden, dass sie sich, nachdem ihr internationaler Schutz gewährt worden ist, 

aufgrund ihrer besonderen Verletzbarkeit unabhängig von ihrem Willen und ihren persönlichen 

Entscheidungen in einer Situation extremer materieller Not befände, die den in den Rn. 91 bis 93 des 

vorliegenden Urteils genannten Kriterien entspricht. 

96 Im vorliegenden Fall können Mängel in dem normalerweise für die Prüfung des Antrags auf 

internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaat bei der Durchführung von Programmen zur Integration von 

Personen, denen dieser Schutz zuerkannt worden ist, keinen ernsthaften und durch Tatsachen bestätigten 

Grund für die Annahme darstellen, dass die betreffende Person im Fall ihrer Überstellung in diesen 

Mitgliedstaat tatsächlich Gefahr liefe, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von 

Art. 4 der Charta ausgesetzt zu sein. 

97 Jedenfalls kann der bloße Umstand, dass im ersuchenden Mitgliedstaat die Sozialhilfeleistungen und/oder 

die Lebensverhältnisse günstiger sind als im normalerweise für die Prüfung des Antrags auf internationalen 

Schutz zuständigen Mitgliedstaat, nicht die Schlussfolgerung stützen, dass die betreffende Person im Fall 

ihrer Überstellung in den zuletzt genannten Mitgliedstaat tatsächlich der Gefahr ausgesetzt wäre, eine gegen 

Art. 4 der Charta verstoßende Behandlung zu erfahren. [...] 

 

b) L.G. gg. Niederlande, EuGH, Urteil vom 16.02.2023, C-745/21  

„… Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt:  

1. Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 

Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 

Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags 

auf internationalen Schutz zuständig ist, ist dahin auszulegen, dass er nicht anwendbar ist, wenn zwischen 

einer Person, die internationalen Schutz beantragt, und ihrem Ehegatten, der sich rechtmäßig in dem 

Mitgliedstaat aufhält, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, oder zwischen dem 

ungeborenen Kind des Antragstellers und dem Ehegatten, der auch der Vater des Kindes ist, ein 

Abhängigkeitsverhältnis besteht.  

2. Art. 17 Abs. 1 der Verordnung Nr. 604/2013 ist dahin auszulegen, dass er dem nicht entgegensteht, dass 

die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die zuständigen nationalen Behörden dazu verpflichten, einen 

Antrag auf internationalen Schutz einer zum Zeitpunkt der Antragstellung schwangeren 

Drittstaatsangehörigen allein aus Gründen des Wohls des Kindes zu prüfen, auch wenn nach den Kriterien 

der Art. 7 bis 15 dieser Verordnung ein anderer Mitgliedstaat als für den Antrag zuständiger Mitgliedstaat 

bestimmt wird.“ 
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c) MA u.a. gg. BR Deutschland, EuGH 22.09.2022, C-245/21, C-248/21  

„… 62 Daraus ergibt sich, dass eine widerrufliche Entscheidung über die Aussetzung der Durchführung 

einer Überstellungsentscheidung mit der Begründung, dass diese Durchführung aufgrund der Covid-19- 

Pandemie praktisch unmöglich sei, nicht als eine Entscheidung angesehen werden kann, die in Anwendung 

von Art. 27 Abs. 4 der Dublin-III-Verordnung getroffen werden kann, da diese Begründung nicht in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem gerichtlichen Rechtsschutz der betroffenen Person steht.  

63 Mit dem vom vorlegenden Gericht und der deutschen Regierung angesprochenen Umstand, dass die 

tatsächliche Unmöglichkeit, eine Überstellungsentscheidung durchzuführen, nach deutschem Recht Zweifel 

an der Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung begründen könne, lässt sich dieses Ergebnis nicht in Frage 

stellen.  

64 Zum einen steht die Widerruflichkeit einer Entscheidung über die Aussetzung einer 

Überstellungsentscheidung der Annahme entgegen, dass diese Aussetzung bis zum Abschluss des 

Rechtsbehelfs gegen die Überstellungsentscheidung und mit dem Ziel angeordnet wurde, den gerichtlichen 

Rechtsschutz der betroffenen Person sicherzustellen, da nicht auszuschließen ist, dass es vor dem Abschluss 

dieses Rechtsbehelfs zu einem Widerruf der Aussetzung kommt.  

65 Zum anderen war der Unionsgesetzgeber nicht der Ansicht, dass sich die praktische Unmöglichkeit, eine 

Überstellungsentscheidung durchzuführen, für eine Rechtfertigung der Unterbrechung oder der Aussetzung 

der in Art. 29 Abs. 1 der Dublin-III-Verordnung bezeichneten Überstellungsfrist eigne.  

66 Er hat nämlich keine allgemeine Bestimmung in diese Verordnung aufgenommen, die eine solche 

Unterbrechung oder eine solche Aussetzung vorsieht.  

67 Für bestimmte häufige Fälle der praktischen Unmöglichkeit der Durchführung der 

Überstellungsentscheidung hat sich der Unionsgesetzgeber in Art. 29 Abs. 2 der Dublin-III-Verordnung 

zudem darauf beschränkt, vorzusehen, dass die Überstellungsfrist auf höchstens ein Jahr verlängert werden 

kann, wenn die Überstellung aufgrund der Inhaftierung der betroffenen Person nicht erfolgen konnte, oder 

höchstens auf 18 Monate, wenn die betroffene Person flüchtig ist.  

68 Abgesehen davon, dass diese Bestimmung weder eine Unterbrechung, noch eine Aussetzung der 

Überstellungsfrist vorsieht, sondern ihre Verlängerung, ist darauf hinzuweisen, dass dieser Verlängerung 

Ausnahmecharakter zukommt und sie somit eng auszulegen ist, was ihre entsprechende Anwendung auf 

andere Fälle der Unmöglichkeit der Durchführung der Überstellungsentscheidung ausschließt (vgl. in diesem 

Sinne Urteile vom 19. März 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, Rn. 60, und vom 31. März 2022, 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl u. a. [Unterbringung eines Asylbewerbers in einem psychiatrischen 

Krankenhaus], C-231/21, EU:C:2022:237, Rn. 54 und 56). 12  

69 Im Übrigen hat der Gerichtshof befunden, dass die in Art. 29 Abs. 1 der Dublin-III-Verordnung 

vorgesehene Überstellungsfrist von sechs Monaten in Situationen anzuwenden ist, in denen die betroffene 

Person aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht überstellt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. 

Februar 2017, C. K. u. a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, Rn. 89) oder aber aufgrund ihrer zwangsweisen 

Unterbringung in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 31. 

März 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl u. a. [Unterbringung eines Asylbewerbers in einem 

psychiatrischen Krankenhaus], C-231/21, EU:C:2022:237, Rn. 62).  

70 Daher können sich die zuständigen Behörden nicht mit Erfolg auf die nach nationalem Recht bei einer 

tatsächlichen Unmöglichkeit der Durchführung einer Überstellungsentscheidung geltende Regelung berufen, 

um die Anwendung von Art. 27 Abs. 4 der Dublin-III-Verordnung zu rechtfertigen und damit die Anwendung 

der in Art. 29 Abs. 1 dieser Verordnung im Hinblick auf eine zügige Bearbeitung von Anträgen auf 

internationalen Schutz festgesetzten Überstellungsfrist zu verhindern.  
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71 Nach alledem ist auf die jeweiligen Fragen 1 und 2 in den verbundenen Rechtssachen C-245/21 und C-

248/21 zu antworten, dass Art. 27 Abs. 4 und Art. 29 Abs. 1 der Dublin-III-Verordnung dahin auszulegen 

sind, dass die in der letztgenannten Bestimmung vorgesehene Überstellungsfrist nicht unterbrochen wird, 

wenn die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats auf Art. 27 Abs. 4 dieser Verordnung gestützt eine 

widerrufliche Entscheidung über die Aussetzung der Vollziehung der Überstellungsentscheidung mit der 

Begründung erlassen, dass diese Vollziehung aufgrund der Covid-19-Pandemie praktisch unmöglich sei. …„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. „Drittstaatenverfahren“ 

 

a) Ibrahim u.a., Magamadov gg. Deutschland , EuGH Urteil vom 19.03.2019 - C-297/17; C-318/17; C-

319/17, C-438/17  

 

Leitsatz: 

Zur Ablehnung als "unzulässig" bei subsidiärer Schutzberechtigung in anderem EU-Staat: 

1. Die in Art. 33 Abs. 2 Bst. a VerfRL vorgesehene Ablehnung als unzulässig wegen Schutzgewährung in 

einem anderen EU-Staat ist auch auf Asylanträge anwendbar, die vor dem in der Übergangsregelung nach 

Art. 52 Abs. 1 VerfRL genannten Stichtag 20.7.2015 gestellt wurden. Dies gilt, obwohl die alte Fassung der 

Verfahrensrichtlinie 2005/85/EG im Gegensatz zur Neufassung der Verfahrensrichtlinie 2013/32/EU (und 

der Neuregelung des § 29 Abs. 1 Nr. 3 AsylG) die Ablehnung als unzulässig bei Gewährung subsidiären 

Schutzes nicht vorsah. Nur Asylanträge von in anderen Mitgliedstaaten subsidiär Geschützten, die noch 

vollständig in den Geltungsbereich der alten Dublin-II-Verordnung 343/2003 fallen, dürfen nicht nach den 

neuen Vorschriften als unzulässig abgelehnt werden. 

2. Ein Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft einer Person, der in einem anderen EU-

Mitgliedstaat bereits subsidiärer Schutz gewährt wurde (sogenannte Aufstockung), kann als unzulässig 

abgelehnt werden, wenn ihr dort keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung i.S.v. Art. 4 GR-

Charta droht. Dieses Risiko besteht nur dann, wenn die betroffene Person sich aufgrund ihrer besonderen 

Verletzbarkeit unabhängig von ihrem eigenen Willen in extremer materieller Not befindet. Dies gilt auch 

dann, wenn sie wie Staatsangehörige des schutzgewährenden Staats keine oder kaum existenzsichernde 

Leistungen erhält. 

3. Auch wenn subsidiär Schutzberechtigten aufgrund von Mängeln im Asylverfahren des schutzgewährenden 

Staats systematisch und ohne echte Prüfung die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft verweigert wird, 

kann ihr Aufstockungsantrag im Aufenthaltsstaat verweigert werden. 

Auszüge: 

 

[...] Zu den Vorlagefragen 

Zur ersten Frage in den Rechtssachen C-297/17, C-318/17 und C-319/17 und zu den Fragen in der 

Rechtssache C-438/17 [...] 

64 Folglich geht ungeachtet des Spannungsverhältnisses zwischen den Sätzen 1 und 2 von Art. 52 Abs. 1 der 

Verfahrensrichtlinie aus diesen Vorarbeiten hervor, dass der Unionsgesetzgeber es den Mitgliedstaaten, die 

dies wünschten, gestatten wollte, ihre zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften mit sofortiger 

Wirkung auf vor dem 20. Juli 2015 gestellte Anträge auf internationalen Schutz anzuwenden (Urteil vom 25. 

Juli 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, Rn. 72). 

65 Des Weiteren enthalten diese Vorarbeiten keine Anhaltspunkte dafür, dass der Unionsgesetzgeber diese 

Befugnis, die Art. 52 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinie den Mitgliedstaaten eröffnet, allein auf die Vorschriften 

beschränken wollte, die für Personen, die internationalen Schutz beantragen, günstiger sind als die zuvor zur 

Umsetzung der Richtlinie 2005/85 erlassenen Vorschriften. [...] 

69 Wie sich zweitens aus den Ausführungen in den Rn. 64 und 65 des vorliegenden Urteils ergibt, verbietet 

Art. 52 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinie nicht, dass eine nationale Bestimmung zur Umsetzung des in Art. 33 

Abs. 2 Buchst. a der Verfahrensrichtlinie vorgesehenen zusätzlichen Unzulässigkeitsgrundes nach nationalem 

Recht in zeitlicher Hinsicht auf Asylanträge angewandt werden kann, die vor dem 20. Juli 2015 und vor dem 

Inkrafttreten dieser Übergangsbestimmung gestellt, aber noch nicht bestandskräftig beschieden worden sind. 
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70 Drittens verbietet Art. 52 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinie zwar ebenso wenig grundsätzlich eine 

unmittelbare Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie auf vor ihrem Inkrafttreten gestellte Anträge, 

doch ist festzustellen, dass die unmittelbare Anwendung des in ihrem Art. 33 Abs. 2 Buchst. a vorgesehenen 

zusätzlichen Unzulässigkeitsgrundes in einer Situation wie der in der Rechtssache C-438/17 in Rede 

stehenden an ihre Grenzen stößt, in der sowohl der in Deutschland gestellte Asylantrag als auch das 

Wiederaufnahmegesuch vor dem 1. Januar 2014 gestellt worden sind, so dass der Asylantrag nach Art. 49 

der Dublin-III-Verordnung noch vollständig in den Geltungsbereich der Dublin-II-Verordnung fällt. [...] 

73 Somit ergibt sich aus der Systematik der Dublin-III-Verordnung und der der Verfahrensrichtlinie sowie 

aus dem Wortlaut von Art. 33 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinie, dass der in deren Art. 33 Abs. 2 Buchst. a 

vorgesehene zusätzliche Unzulässigkeitsgrund nicht dazu bestimmt ist, auf einen Asylantrag angewandt zu 

werden, der noch vollständig in den Geltungsbereich der Dublin-II-Verordnung fällt. 

74 Nach alledem ist auf die erste Frage in den Rechtssachen C-297/17, C-318/17 und C-319/17 und auf die 

Fragen in der Rechtssache C-438/17 zu antworten, dass Art. 52 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinie dahin 

auszulegen ist, dass er es einem Mitgliedstaat gestattet, eine unmittelbare Anwendung der nationalen 

Bestimmung zur Umsetzung von Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie auf noch nicht bestandskräftig 

beschiedene Asylanträge vorzusehen, die vor dem 20. Juli 2015 und vor dem Inkrafttreten der nationalen 

Bestimmung gestellt worden sind. Dagegen verbietet Art. 52 Abs. 1 der Richtlinie insbesondere in 

Verbindung mit deren Art. 33 diese unmittelbare Anwendung in einer Situation, in der sowohl der Asylantrag 

als auch das Wiederaufnahmegesuch vor dem Inkrafttreten der Verfahrensrichtlinie gestellt worden sind und 

nach Art. 49 der Dublin-III-Verordnung noch vollständig in den Geltungsbereich der Dublin-II-Verordnung 

fallen. 

Zur zweiten Frage in den Rechtssachen C-297/17, C-318/17 und C-319/17 [...] 

77 Aus dem Wortlaut von Art. 33 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinie, insbesondere aus der Wendung 

„[z]usätzlich zu den Fällen, in denen nach Maßgabe der [Dublin-III-]Verordnung … ein Antrag nicht geprüft 

wird“, sowie aus dem mit dieser Bestimmung verfolgten Ziel der Verfahrensökonomie geht hervor, dass sie es 

in den in Art. 33 Abs. 2 der Richtlinie genannten Situationen den Mitgliedstaaten gestattet, einen Antrag auf 

internationalen Schutz als unzulässig abzulehnen, ohne dass sie vorrangig auf die von der Dublin-III-

Verordnung vorgesehenen Aufnahme- oder Wiederaufnahmeverfahren zurückgreifen müssen. 

78 Darüber hinaus kann ein Mitgliedstaat bei Anträgen auf internationalen Schutz wie den in den 

Rechtssachen C-297/17, C-318/17 und C-319/17 in Rede stehenden, die zum Teil unter die Dublin-III-

Verordnung fallen, einen anderen Mitgliedstaat nicht im Rahmen der durch diese Verordnung festgelegten 

Verfahren wirksam darum ersuchen, einen Angehörigen eines Drittstaats aufzunehmen oder wieder 

aufzunehmen, der im ersten Mitgliedstaat einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, nachdem ihm 

im zweiten Mitgliedstaat subsidiärer Schutz gewährt worden ist. 

79 Für diese Situation hat der Unionsgesetzgeber nämlich die Auffassung vertreten, dass die Ablehnung eines 

solchen Antrags auf internationalen Schutz durch eine Unzulässigkeitsentscheidung nach Art. 33 Abs. 2 

Buchst. a der Verfahrensrichtlinie und nicht durch eine Überstellungsentscheidung ohne Prüfung gemäß Art. 

26 der Dublin-III-Verordnung sicherzustellen sei (vgl. Beschluss vom 5. April 2017, Ahmed, C-36/17, 

EU:C:2017:273, Rn. 39 und 41). 

80 Daher ist auf die zweite Frage in den Rechtssachen C-297/17, C-318/17 und C-319/17 zu antworten, dass 

in einer Situation wie der in diesen Rechtssachen in Rede stehenden Art. 33 der Verfahrensrichtlinie dahin 

auszulegen ist, dass er es den Mitgliedstaaten gestattet, einen Asylantrag nach Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der 

Richtlinie als unzulässig abzulehnen, ohne dass sie vorrangig auf das von der Dublin-III-Verordnung 

vorgesehene Aufnahme- oder Wiederaufnahmeverfahren zurückgreifen müssen oder dürfen. 

Zu den Fragen 3 und 4 in den Rechtssachen C-297/17, C-318/17 und C-319/17 [...]  
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92 Im Hinblick auf die insoweit vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen ist festzustellen, dass unter 

Berücksichtigung der Bedeutung, die der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens für das Gemeinsame 

Europäische Asylsystem hat, Verstöße gegen Bestimmungen des Kapitels VII der Anerkennungsrichtlinie, die 

nicht zu einer Verletzung von Art. 4 der Charta führen, die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ihre durch 

Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Verfahrensrichtlinie eingeräumte Befugnis auszuüben. 

93 Der vom vorlegenden Gericht ebenfalls genannte Umstand, dass subsidiär Schutzberechtigte in dem 

Mitgliedstaat, der dem Antragsteller diesen Schutz gewährt hat, keine oder im Vergleich zu anderen 

Mitgliedstaaten nur in deutlich eingeschränktem Umfang existenzsichernde Leistungen erhalten, ohne jedoch 

anders als die Angehörigen dieses Mitgliedstaats behandelt zu werden, kann nur dann zu der Feststellung 

führen, dass dieser Antragsteller dort tatsächlich der Gefahr ausgesetzt wäre, eine gegen Art. 4 der Charta 

verstoßende Behandlung zu erfahren, wenn dieser Umstand zur Folge hat, dass sich dieser Antragsteller 

aufgrund seiner besonderen Verletzbarkeit unabhängig von seinem Willen und seinen persönlichen 

Entscheidungen in einer Situation extremer materieller Not befände, die den in den Rn. 89 bis 91 des 

vorliegenden Urteils genannten Kriterien entspricht. [...] 

99 Sollte das Asylverfahren in einem Mitgliedstaat dazu führen, dass Personen, die internationalen Schutz 

beantragen und die Voraussetzungen der Kapitel II und III der Anerkennungsrichtlinie erfüllen, systematisch 

und ohne echte Prüfung die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft verweigert wird, so könnte die 

Behandlung der Asylbewerber in diesem Mitgliedstaat nicht als mit den Pflichten nach Art. 18 der Charta im 

Einklang stehend angesehen werden. 

100 Nichtsdestotrotz können die übrigen Mitgliedstaaten den neuen Antrag, den der Betroffene bei ihnen 

gestellt hat, nach dem im Licht des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens auszulegenden Art. 33 Abs. 2 

Buchst. a der Verfahrensrichtlinie als unzulässig ablehnen. In einem solchen Fall hat der subsidiären Schutz 

gewährende Mitgliedstaat das Verfahren zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wieder aufzunehmen. 

[...] 

 

b) Hamed und Omar gg. Deutschland, EuGH Urt. v.  13. November 2019, C-540/17 und C-541/171 

Leitsatz: 

Keine Asylantragsablehnung als unzulässig bei nach Schutzzuerkennung in anderem EU-Staat drohenden 

Menschenrechtsverletzungen: 

1. Droht einer Person in einem EU-Mitgliedsstaat, in dem ihr bereits die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt 

worden ist, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 GR-Charta, kann ein 

erneuter Asylantrag in einem anderen Mitgliedsstaat nicht als unzulässig im Sinne von Art. 33 Abs. 2 Bst. a 

VerfRL abgelehnt werden. 

2. In diesem anderen Mitgliedstaat muss dann zumindest ein neues Asylverfahren durchgeführt werden. Denn 

selbst wenn das nationale Recht dieses Staats in einem solchen Fall den Schutz vor einer Abschiebung 

vorsieht, werden dann nicht die mit einer Flüchtlingsanerkennung verbundenen Rechte gewährt. 

(Leitsätze der Redaktion; unter Bezug auf EuGH, Urteil vom 19.03.2019 - C-297/17; C-318/17; C-319/17, C-

438/17 - Ibrahim u.a., Magamadov gg. Deutschland - Asylmagazin 5/2019, S. 195 f. - asyl.net: M27127) 

Auszüge: 

[...] 

 
1 Informationsverbund Asyl & Migration - Details 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220782&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2843967
https://www.asyl.net/rsdb/M27127
https://www.asyl.net/rsdb/M27836
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34 Im Urteil vom 19. März 2019, Ibrahim u. a. (C-297/17, C-318/17, C-319/17 und C-438/17, 

EU:C:2019:219, Rn. 101), hat der Gerichtshof u.a. entschieden, dass Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der 

Verfahrensrichtlinie dahin auszulegen ist, dass er es einem Mitgliedstaat nicht verbietet, die durch diese 

Bestimmung eingeräumte Befugnis auszuüben, einen Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft als 

unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat bereits subsidiärer Schutz 

gewährt worden ist, wenn der Antragsteller keiner ernsthaften Gefahr ausgesetzt wäre, aufgrund der 

Lebensumstände, die ihn in dem anderen Mitgliedstaat als subsidiär Schutzberechtigten erwarten würden, 

eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 der Charta zu erfahren. 

35 Im umgekehrten Fall, in dem der Antragsteller als Person, die internationalen Schutz genießt, in dem 

Mitgliedstaat, der ihm diesen Schutz gewährt hat, der ernsthaften Gefahr ausgesetzt wäre, aufgrund der 

Lebensumstände, die ihn dort erwarten würden, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne 

von Art. 4 der Charta zu erfahren, kann sich folglich der Mitgliedstaat, in dem der neue Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt worden ist, nicht auf Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Verfahrensrichtlinie berufen, 

um diesen als unzulässig abzulehnen. 

36 Zwar kann nämlich, wie der Gerichtshof in den Rn. 83 bis 94 des Urteils vom 19. März 2019, Ibrahim u.a. 

(C-297/17, C-318/17, C-319/17 und C-438/17, EU:C:2019:219), festgestellt hat, der bloße Umstand, dass die 

Lebensverhältnisse in dem Mitgliedstaat, der internationalen Schutz gewährt hat, nicht den Bestimmungen 

des Kapitels VII der Anerkennungsrichtlinie gerecht werden, angesichts der fundamentalen Bedeutung des 

Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens nicht dazu führen, dass die Ausübung der in Art. 33 Abs. 2 Buchst. 

a der Verfahrensrichtlinie vorgesehenen Befugnis eingeschränkt wird, wenn die Schwelle der Erheblichkeit 

des Art. 4 der Charta nicht erreicht ist, doch verhält es sich anders, wenn das gemeinsame europäische 

Asylsystem in der Praxis in diesem Mitgliedstaat auf größere Funktionsstörungen stößt, die so 

schwerwiegend sind, dass sie diese Schwelle übersteigen und den Antragsteller tatsächlich der ernsthaften 

Gefahr aussetzen, dort eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erfahren. 

37 In diesem Kontext ist in Anbetracht des allgemeinen und absoluten Charakters des Verbots in Art. 4 der 

Charta, das eng mit der Achtung der Würde des Menschen verbunden ist und ausnahmslos jede Form 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verbietet, festzustellen, dass es für die Anwendung von Art. 

4 der Charta gleichgültig ist, ob es zum Zeitpunkt der Überstellung, während des Asylverfahrens oder nach 

dessen Abschluss dazu kommt, dass die betreffende Person einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt wäre, eine 

solche Behandlung zu erfahren (Urteil vom 19. März 2019, Ibrahim u.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 und 

C-438/17, EU:C:2019:219, Rn. 87). [...] 

40 Im Hinblick auf die Fragen des vorlegenden Gerichts ist noch darauf hinzuweisen, dass der bloße 

Umstand, dass das deutsche Recht es offenbar verbietet, einen Antragsteller in den Mitgliedstaat 

abzuschieben, der internationalen Schutz gewährt hat, falls er dort Gefahr liefe, eine gegen Art. 4 der Charta 

verstoßende Behandlung zu erfahren, und dieses Recht die Ausstellung einer humanitären 

Aufenthaltserlaubnis und die zumindest teilweise oder vorläufige Gewährung von Rechten und Vorteilen zur 

Deckung seiner Grundbedürfnisse vorsieht, keine Auslegung rechtfertigen kann, die im Gegensatz zu der 

steht, die im Urteil vom 19. März 2019, Ibrahim u.a. (C-297/17, C-318/17, C-319/17 und C-438/17, 

EU:C:2019:219), vorgenommen wurde und in den Rn. 34 und 35 des vorliegenden Beschlusses 

wiedergegeben ist. 

41 Da nämlich die in Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Verfahrensrichtlinie vorgesehene Befugnis im Rahmen des 

durch diese Richtlinie errichteten gemeinsamen Asylverfahrens eine Ausprägung des Grundsatzes des 

gegenseitigen Vertrauens darstellt, der die Mitgliedstaaten im Kontext des Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems zu der Vermutung berechtigt und verpflichtet, dass die Behandlung der Personen, die 

internationalen Schutz beantragen, in jedem einzelnen Mitgliedstaat in Einklang mit den Erfordernissen der 

Charta steht, insbesondere ihren Art. 1 und 4, in denen einer der Grundwerte der Union und ihrer 

Mitgliedstaaten verankert ist, wären diese Vermutung und die Ausübung der daraus folgenden Befugnis nicht 

gerechtfertigt, wenn erwiesen wäre, dass dies in Wirklichkeit in einem bestimmten Mitgliedstaat nicht der 

Fall ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. März 2019, Ibrahim u.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 und C-

438/17, EU:C:2019:219, Rn. 83 bis 86). 
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42 Wie sich außerdem aus dem Vorabentscheidungsersuchen ergibt, bietet das deutsche Recht zwar einen 

gewissen Schutz für einen Antragsteller, der aufgrund der ernsthaften Gefahr, in dem Mitgliedstaat, der ihm 

bereits die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat, eine gegen Art. 4 der Charta verstoßende unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung zu erfahren, nicht dorthin zurückgeführt werden kann; es sieht jedoch ohne 

ein neues Asylverfahren nicht die Anerkennung dieser Eigenschaft und die Gewährung der damit 

verbundenen Rechte auch in Deutschland vor. 

43 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Verfahrensrichtlinie 

dahin auszulegen ist, dass er es einem Mitgliedstaat verbietet, von der durch diese Vorschrift eingeräumten 

Befugnis Gebrauch zu machen, einen Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig abzulehnen, weil dem 

Antragsteller bereits von einem anderen Mitgliedstaat die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, wenn 

die Lebensverhältnisse, die ihn in dem anderen Mitgliedstaat als anerkannter Flüchtling erwarten würden, 

ihn der ernsthaften Gefahr aussetzen würden, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne 

von Art. 4 der Charta zu erfahren. [...] 

Zusammenfassung von Pro Asyl2:  

„Kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen hat der EuGH mit einem Beschluss gegen 

Deutschland bekräftigt: Unmenschliche Lebensverhältnisse innerhalb der EU können nicht 

ignoriert werden. Wenn Geflüchteten in dem EU-Mitgliedsstaat, in dem sie anerkannt sind, 

Menschenrechtsverletzungen drohen, darf ihr Antrag hier nicht als unzulässig abgelehnt werden. 

Konkret ging es in dem Verfahren um syrische Staatsangehörige, die in Bulgarien einen 

Flüchtlingsstatus bekommen haben und 2014 aufgrund der schlechten Lebensbedingungen für 

Flüchtlinge von dort weiter nach Deutschland geflohen sind. Hier haben sie erneut Asylanträge 

gestellt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte diese Asylanträge wegen 

der schon bestehenden Flüchtlingsanerkennung in Bulgarien als »unzulässig« ab. Dieses 

Vorgehen hat der EuGH nun verurteilt. Nach der Entscheidung  Hamed und Omar gegen 

Deutschland vom 13. November 2019 ist eine solche Unzulässigkeitsentscheidung nicht mehr 

erlaubt. Damit führt der EuGH seine Rechtsprechung zu »Anerkannten« fort. Tatsächlich ließ sich 

dieses Ergebnis auch schon aus der Ibrahim-Entscheidung vom März dieses Jahres ableiten, doch 

die genaue Interpretation der Ibrahim-Entscheidung war umstritten. 

Dahinter steht Folgendes: Grundsätzlich gilt im europäischen Asylrecht der Grundsatz des 

gegenseitigen Vertrauens. Das heißt, dass Mitgliedstaaten davon ausgehen dürfen, dass in einem 

anderen Mitgliedstaat europäisches Recht geachtet wird und es entsprechend funktionierende 

Asylverfahren und menschenwürdige Aufnahmebedingungen gibt. Das ist aber vielfach nicht der 

Fall. In Griechenland zum Beispiel besteht der Schutz für Flüchtlinge nur auf dem Papier. 

Unterbringungen vom UNHCR sind nur für besonders schutzbedürftige Asylsuchende, viele sind 

also obdachlos – die Warteliste bei Obdachlosenunterkünften wiederrum lang. Ohne Wohnung gibt 

es keine Sozialleistungen. In Italien verlieren Personen, die von Italien in ein anderes Land weiter 

gegangen sind, ihren Anspruch auf eine Unterbringung und sind in Folge dessen nach einer 

Rückführung obdachlos. Dass es in Italien generell kaum soziale Unterstützung vom Staat gibt, trifft 

Flüchtlinge ohne soziales und familiäres Umfeld besonders hart, sie leben unter oft katastrophalen 

Bedingungen. Dazu muss man wissen: Anerkannte Flüchtlinge haben innerhalb der Europäischen 

Union nur eingeschränkte Freizügigkeitsrechte. Wenn sie in Italien oder Ungarn von Verelendung 

bedroht sind, können sie also nicht einfach nach Deutschland ziehen und hier leben. 

Entsprechend entwickelte sich eine umfangreiche Rechtsprechung, die ihren Ausgangspunkt in der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) M.S.S. gegen Belgien 

und Griechenland hat. Hier entschied der EGMR im Jahr 2011, dass die Zustände in Griechenland 

für Asylsuchende so katastrophal waren, dass eine Überstellung im Rahmen der Dublin-

 
2 EuGH: Neuer Asylantrag bei menschenunwürdigen Zuständen in anderen EU-Staaten zulässig | PRO ASYL 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220782&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2843967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220782&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2843967
https://www.proasyl.de/news/drei-eugh-urteile-eine-fragwuerdige-berichterstattung/
https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-ins-nichts-zur-situation-von-anerkannten-fluechtlingen-in-griechenland/
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/190508-auskunft-italien.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/news/2016/160815-sfh-bericht-italien-aufnahmebedingungen-final.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22mss%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22mss%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
https://www.proasyl.de/news/eugh-neuer-asylantrag-bei-menschenunwuerdigen-zustaenden-in-anderen-eu-staaten-zulaessig/
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Verordnung eine Verletzung von Art. 3 EMRK, dem Verbot der Folter und unmenschlicher 

Behandlung, darstellen würde. 

Diese Rechtsprechung wurde vom EuGH aufgegriffen und weiter geführt. Mittlerweile ist klar: 

wenn eine so starke Menschenrechtsverletzung droht, dann kann der Grundsatz des gegenseitigen 

Vertrauens nicht mehr gelten, eine Abschiebung darf nicht stattfinden. 

Dass bei der Beurteilung einer möglichen menschenunwürdigen Situation auch die Lage nach der 

Anerkennung als Schutzberechtigte*r zählt, wurde bereits im März im Urteil Jawo gegen 

Deutschland klar gestellt.  Diesbezüglich hielt der EuGH fest: Es ist »für die Anwendung von Art. 

4 der Charta [Verbot der Folter und unmenschlicher Behandlung] gleichgültig […], ob es zum 

Zeitpunkt der Überstellung, während des Asylverfahrens oder nach dessen Abschluss dazu kommt, 

dass die betreffende Person einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt wäre, eine 

solche [unmenschliche] Behandlung zu erfahren« (Rn. 88). 

Im Fall Ibrahim gegen Deutschland, über den am gleichen Tag wie Jawo entschieden wurde, ging 

es um eine ähnliche Konstellation wie in Hamed und Omar, nämlich, dass die Kläger bereits einen 

Schutzstatus haben und dann in Deutschland einen neuen Asylantrag gestellt haben. Schon hier 

hatte der EuGH festgestellt, dass bei der Frage der Unzulässigkeit auch mögliche Verstöße gegen 

Art. 4 Grundrechte-Charta geprüft werden müssen.  

Die relevante Frage bezüglich der Betroffenen ist letztlich: Wie geht es dann mit ihnen im jetzigen 

Mitgliedstaat weiter? In der Regel wird der Asylantrag eines bereits Anerkannten formal als 

»unzulässig« abgelehnt. Wenn eine Menschenrechtsverletzung in dem Mitgliedstaat, in welchem sie 

anerkannt wurden, droht, erteilen BAMF oder Gerichte den Betroffenen lediglich ein sogenanntes 

Abschiebungsverbot hinsichtlich dieses EU-Mitgliedstaats. Dies führt wiederum dazu, dass ihnen – 

obwohl sie anerkannte Schutzberechtigte sind – nicht die Rechte gewährt werden, die ihnen als 

Anerkannte zustehen. 

Mit Hamed und Omar machen es die Europäischen Richter*innen nun glasklar: Den 

Mitgliedstaaten ist es verboten, einen Asylantrag als »unzulässig« abzulehnen, wenn der 

betroffenen Person in dem Staat, der ihr Schutz erteilt hat, unmenschliche Lebensbedingungen 

drohen. Eine Unzulässigkeitsentscheidung würde der Flüchtlingseigenschaft nicht gerecht. Der 

EuGH kommt zum Ergebnis, dass (mindestens) ein neues Asylverfahren im Mitgliedstaat 

durchgeführt werden muss, damit die Betroffenen zu ihren Rechten kommen.“ 

 
  
c) XXXX gg. Belgien, EuGH-Urteil vom 22.02.2022 - C-483/20 -  

 

Leitsatz: 

Die Behörden eines Mitgliedstaates können den Asylantrag einer Person auch dann wegen Anerkennung 

internationalen Schutzes in einem anderen Mitgliedstaat als unzulässig ablehnen, wenn einem 

minderjährigen Kind dieser Person subsidiärer Schutz gewährt wurde. Sie müssen dann jedoch zur Wahrung 

der Familieneinheit gemäß Art. 23 Abs. 2 Qualifikationsrichtlinie den Aufenthalt des Elternteils ermöglichen, 

u.A. indem ein Aufenthaltsrecht erteilt wird. 

Auszüge: 

[...] 

12   Nachdem der Kläger des Ausgangsverfahrens am 1. Dezember 2015 in Österreich als Flüchtling 

anerkannt worden war, reiste er Anfang des Jahres 2016 nach Belgien, um zu seinen beiden Töchtern zu 

ziehen, von denen eine minderjährig ist. Am 14. Dezember 2016 wurde den beiden Töchtern in Belgien 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5277294
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5277294
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1919330
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subsidiärer Schutz zuerkannt. Der belgische Staat erkannte dem Kläger des Ausgangsverfahrens das 

elterliche Sorgerecht für das minderjährige Kind zu, er hat aber kein Aufenthaltsrecht in Belgien. [...] 

22   Mit seiner Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 33 Abs. 2 

Buchst. a der Richtlinie 2013/32 im Licht von Art. 7 und Art. 24 Abs. 2 der Charta dahin auszulegen ist, dass 

er einen Mitgliedstaat daran hindert, von der mit dieser Vorschrift verliehenen Befugnis Gebrauch zu 

machen, einen Antrag auf internationalen Schutz deshalb als unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller 

von einem anderen Mitgliedstaat bereits die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, wenn der 

Antragsteller der Vater eines minderjährigen, unbegleiteten Kindes ist, dem in dem erstgenannten 

Mitgliedstaat subsidiärer Schutz gewährt worden ist, der Antragsteller der einzige Elternteil der Kernfamilie 

an seiner Seite ist, dieses Kind bei ihm lebt und ihm von diesem Mitgliedstaat das Sorgerecht für dieses Kind 

zuerkannt wurde. [...] 

31   Aus den Rn. 29 und 30 des vorliegenden Urteils ergibt sich, dass die Behörden eines Mitgliedstaats von 

der ihnen durch Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2013/32 eingeräumten Befugnis keinen Gebrauch 

machen dürfen, wenn sie auf der Grundlage objektiver, zuverlässiger, genauer und gebührend aktualisierter 

Angaben und im Hinblick auf den durch das Unionsrecht gewährleisteten Schutzstandard der Grundrechte zu 

dem Schluss kommen, dass in dem Mitgliedstaat, in dem der Drittstaatsangehörige bereits internationalen 

Schutz genießt, entweder systemische oder allgemeine oder aber bestimmte Personengruppen betreffende 

Schwachstellen vorliegen und dass es im Hinblick auf diese Schwachstellen ernsthafte und durch Tatsachen 

bestätigte Gründe für die Annahme gibt, dass dieser Drittstaatsangehörige tatsächlich Gefahr läuft, einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne des Art. 4 der Charta ausgesetzt zu werden (vgl. 

in diesem Sinne Urteile vom 19. März 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, Rn. 85 bis 90, sowie vom 19. 

März 2019, Ibrahim u. a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 und C-438/17, EU:C:2019:219, Rn. 92). 

32   Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2013/32 verbietet es einem Mitgliedstaat hingegen nicht, die durch 

diese Bestimmung eingeräumte Befugnis auszuüben, einen Antrag auf Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft als unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat 

bereits internationaler Schutz gewährt worden ist, wenn der Antragsteller keiner ernsthaften Gefahr 

ausgesetzt wäre, aufgrund der Lebensumstände, die ihn in dem anderen Mitgliedstaat als international 

Schutzberechtigten erwarten würden, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 

der Charta zu erfahren. [...] 

33   Im vorliegenden Fall und vorbehaltlich einer Prüfung durch das vorlegende Gericht, das allein für die 

Entscheidung über den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens zuständig ist, geht aus dem 

Vorabentscheidungsersuchen nicht hervor, dass dies hinsichtlich der Lebensbedingungen des Klägers des 

Ausgangsverfahrens in Österreich der Fall sein könnte. Unbeschadet einer solchen Prüfung ergibt sich 

vielmehr aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten, dass der vom Kläger des Ausgangsverfahrens in 

Belgien gestellte Antrag auf internationalen Schutz nicht mit dem Bedürfnis nach internationalem Schutz als 

solchem begründet wird, dem bereits in Österreich hinreichend nachgekommen wird, sondern mit dem 

Bestreben des genannten Klägers nach Sicherstellung des Familienverbands in Belgien. [...] 

36   Ein nicht zu einer Verletzung von Art. 4 der Charta führender Verstoß gegen eine Vorschrift des 

Unionsrechts, die Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, ein materielles Recht 

verleiht, hindert die Mitgliedstaaten, selbst wenn dieser Verstoß erwiesen wäre, nicht daran, ihre durch Art. 

33 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2013/32 eingeräumte Befugnis auszuüben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 

19. März 2019, Ibrahim u.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 und C-438/17, EU:C:2019:219, Rn. 92). 

Insoweit haben die durch die Art. 7 und 24 der Charta garantierten Rechte im Gegensatz zu dem in Art. 4 der 

Charta verankerten Schutz vor jeder unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung keinen absoluten 

Charakter und können daher unter den in Art. 52 Abs. 1 der Charta genannten Voraussetzungen 

eingeschränkt werden. [...] 

39   Zwar sieht diese Bestimmung eine Erstreckung der Flüchtlingseigenschaft oder des subsidiären 

Schutzstatus auf die Familienangehörigen einer Person, der diese Eigenschaft oder dieser Status zuerkannt 

worden ist, kraft Ableitung nicht vor, so dass im vorliegenden Fall der Umstand, dass die beiden Töchter des 
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Klägers des Ausgangsverfahrens subsidiären Schutz genießen, nicht bedeutet, dass der Kläger allein deshalb 

im selben Mitgliedstaat auf der genannten Grundlage internationalen Schutz genießen müsste; indessen 

schreibt diese Bestimmung den Mitgliedstaaten ausdrücklich vor, für die Aufrechterhaltung des 

Familienverbands Sorge zu tragen, indem sie für die Familienmitglieder der Person, die internationalen 

Schutz genießt, eine Reihe von Leistungen einführt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. November 2021, 

Bundesrepublik Deutschland [Wahrung des Familienverbands], C-91/20, EU:C:2021:898, Rn. 36 und die 

dort angeführte Rechtsprechung). Die Gewährung dieser in den Art. 24 bis 35 der Richtlinie 2011/95 

genannten Leistungen, darunter u. a. die Gewährung eines Aufenthaltsrechts, ist an drei Voraussetzungen 

gebunden, die sich erstens auf die Eigenschaft als Familienangehöriger im Sinne von Art. 2 Buchst. j dieser 

Richtlinie, zweitens den Umstand, dass für diesen Angehörigen selbst die Voraussetzungen für die 

Gewährung internationalen Schutzes nicht erfüllt sind, und drittens auf die Vereinbarkeit mit der 

persönlichen Rechtsstellung des betreffenden Familienangehörigen beziehen. 

40   Erstens schließt jedoch der Umstand, dass ein Elternteil und sein minderjähriges Kind getrennte 

Migrationswege zurückgelegt hatten, bevor sie in dem Mitgliedstaat, in dem das Kind internationalen Schutz 

genießt, wieder zueinander fanden, nicht aus, dass dieses Elternteil als Familienangehöriger des 

Schutzberechtigten im Sinne von Art. 2 Buchst. j der Richtlinie 2011/95 angesehen wird, sofern es sich im 

Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats aufgehalten hat, bevor über den Antrag seines Kindes auf internationalen 

Schutz entschieden wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. September 2021, Bundesrepublik Deutschland 

[Familienangehöriger], C-768/19, EU:C:2021:709, Rn. 15, 16, 51 und 54). 

41   Zweitens ist im Hinblick auf das Ziel von Art. 23 Abs. 2 der Richtlinie 2011/95, die Aufrecht erhaltung 

des Familienverbands der Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, sicherzustellen und 

ferner angesichts des Umstands, dass die Bestimmungen der Richtlinie 2011/95 im Licht von Art. 7 und Art. 

24 Abs. 2 und 3 der Charta auszulegen sind (Urteil vom 9. September 2021, Bundesrepublik Deutschland 

[Familienangehöriger], C-768/19, EU:C:2021:709, Rn. 38), davon auszugehen, dass ein 

Drittstaatsangehöriger, dessen Antrag auf internationalen Schutz unzulässig ist und daher in Anbetracht der 

Flüchtlingseigenschaft, die er in einem anderen Mitgliedstaat besitzt, in demjenigen Mitgliedstaat abgelehnt 

worden ist, in dem sein minderjähriges Kind internationalen Schutz genießt, selbst nicht die Voraussetzungen 

für die Gewährung internationalen Schutzes im zweitgenannten Mitgliedstaat erfüllt; dies eröffnet für den 

genannten Drittstaatsangehörigen in diesem Mitgliedstaat das Recht auf Gewährung der in den Art. 24 bis 35 

der Richtlinie 2011/95 genannten Leistungen. [...] 

44   Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2013/32 

im Licht von Art. 7 und Art. 24 Abs. 2 der Charta dahin auszulegen ist, dass er einen Mitgliedstaat nicht 

daran hindert, von der mit dieser Vorschrift verliehenen Befugnis Gebrauch zu machen, einen Antrag auf 

internationalen Schutz deshalb als unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller von einem anderen 

Mitgliedstaat bereits die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, wenn der Antragsteller der Vater eines 

minderjährigen, unbegleiteten Kindes ist, dem in dem erstgenannten Mitgliedstaat subsidiärer Schutz 

gewährt worden ist, wobei jedoch die Anwendung von Art. 23 Abs. 2 der Richtlinie 2011/95 unberührt bleibt. 

[...] 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt: Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der 

Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 

Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes ist im Licht von Art. 7 und Art. 

24 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dahin auszulegen, dass er einen 

Mitgliedstaat nicht daran hindert, von der mit dieser Vorschrift verliehenen Befugnis Gebrauch zu machen, 

einen Antrag auf internationalen Schutz deshalb als unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller von einem 

anderen Mitgliedstaat bereits die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, wenn der Antragsteller der 

Vater eines minderjährigen, unbegleiteten Kindes ist, dem in dem erstgenannten Mitgliedstaat subsidiärer 

Schutz gewährt worden ist, wobei jedoch die Anwendung von Art. 23 Abs. 2 der Richtlinie 2011/95/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen 

einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt 

des zu gewährenden Schutzes unberührt bleibt. 
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2. Problemkreis: 

 

 Aktuelle Tendenzen in der verwaltungsgerichtlichen 

 Rechtsprechung in Dublin-Verfahren, sortiert nach   

 EU-Ländern (Auswahl)3: 
 

1. Italien 

 

a) Besonders Schutzbedürftige, psychische Erkrankung, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 

VG Magdeburg, Gerichtsbescheid vom 04.03.2021 - 7 A 80/20 MD - 

 

b) alleinstehende Männer, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 

VG Hannover, Urteil vom 12.02.2021 - 4 A 2210/18 - 

 

c) Familie, Besonders Schutzbedürftige, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Anerkannte, 

VG Karlsruhe, Gerichtsbescheid vom 22.01.2021 - A 3 K 7525/19 - 

 

d) alleinstehende Frau, Menschenhandel, Besonders Schutzbedürftige, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung, 

VG Freiburg, Urteil vom 21.01.2021 - A 9 K 666/20 - 

 

e) Besonders Schutzbedürftige, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Anerkannte, Familie, Kinder, 

VGH Hessen, Beschluss vom 11.01.2021 - 3 A 539/20.A -  

 

f) Corona-Virus, Aussetzung der Vollziehung, Keine Wiederaufnahmebereitschaft, Zuständigkeitsübergang, 

Zuständigkeitsübergang, 

VG Berlin, Urteil vom 04.01.2021 - 31 K 550.19 A -  

 

g) Anerkannte, Selbsteintritt, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Besonders Schutzbedürftige, 

Kleinkinder, 

VG Freiburg, Urteil vom 28.12.2020 - A 4 K 10160/17 - 

 

h) alleinstehende Männer, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Aufnahmebedingungen, 

VG Stuttgart, Urteil vom 21.10.2020 - A 12 K 7768/19 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Die hier aufgelisteten Entscheidungen sind im Internet i.d.R. frei verfügbar, insb. über: Informationsverbund Asyl & Migration - 

Dublin-Entscheidungen; Einen herzlichen Dank an Frau stud. jur Hannah Streit, Studentin der Rechtswissenschaft an der Univ. 

Bonn, die i.R. ihres studentischen Praktikums in unserer Kanzlei wertvolle Unterstützung bei der Dokumentation der relevanten 

Rechtsprechung in diesem Kapitel leistete. 

https://www.asyl.net/recht/dublin-entscheidungen/
https://www.asyl.net/recht/dublin-entscheidungen/
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i)   OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 20.07.2021 - 11 A 1674/20.A -  

 

Leitsatz: 

Keine Rückführung "Anerkannter" nach Italien bei Verlust des Unterkunftsanspruchs: 

1. In Italien als international schutzberechtigt Anerkannte haben Zugang zum als "SAI" (Sistema di 

accolgienza e di integrazione; vorher SIPROIMI) bezeichneten Zweitaufnahmesystem. Hierauf besteht 

jedoch kein Anspruch, sondern der Zugang steht nur "im Rahmen der verfügbaren Plätze" zu Verfügung. 

Anträge auf Unterbringung müssen an den "Servizio Centrale" gerichtet werden. Die Unterbringung 

erfolgt nur bei freien Kapazitäten, eine Warteliste existiert nicht. Bei Bewilligung des Antrags, aber 

fehlenden Kapazitäten muss monatlich erneut ein Antrag gestellt werden, bis ein Platz frei ist; in der 

Zwischenzeit gibt es keine Unterbringung. 

2. Das Recht auf Unterkunft kann entzogen werden, wenn sich Berechtigte ohne Angabe von Gründen 

nicht in einer durch den "Servizio Centrale" zugewiesenen Unterkunft vorstellen, ohne Angabe von 

Gründen mehr als 72 Stunden abwesend sind (Art. 40 Nr. 1 b und c SIPROIMI-Richtlinie) oder eine 

zugewiesene Unterkunft nie genutzt haben. 

3. Grundsätzlich haben somit Personen, die bereits vor ihrer Weiterreise im Zweitaufnahmesystem 

untergebracht waren, kein Recht mehr auf Unterbringung. Der italienische Staat bietet keine 

Alternativunterkunft oder finanzielle oder sonstige Unterstützung. Ausnahmsweise kann auf Antrag die 

Unterbringung bewilligt werden, wenn neue Vulnerabilitäten nachgewiesen werden. 

4. Außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen ist es derzeit für Betroffene nicht möglich, eine 

menschenwürdige Unterkunft zu finden. 

5. Aufgrund der - durch die Covid-19-Pandemie nochmals verschärften - Situation auf dem italienischen 

Arbeitsmarkt ist es Betroffenen auch nicht möglich, sich durch Erwerbstätigkeit selbst zu versorgen. Auf 

die Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung dürfen Betroffene nicht verwiesen werden. 

(Leitsätze der asyl.-net-Redaktion; siehe auch OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 20.07.2021 - 11 A 

1689/20.A - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

j) OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 20.07.2021 - 11 A 1689/20.A  

 

Leitsatz (asyl.net-Redaktion): 

 

Keine Dublin-Überstellung nach Italien wegen systemischer Mängel im Aufnahmesystem bei Verlust 

des Unterkunftsanspruchs: 

1. Verlässt eine Person während ihres Asylverfahrens in Italien ohne vorherige begründete Mitteilung an 

die Präfektur die ihr zugeteilte Unterkunft, besteht kein Anspruch mehr auf Unterbringung im 

italienischen Aufnahmesystem (Art. 23 Nr. 1 a) der Gesetzesverordnung Nr. 142/2015). Der 

Unterkunftsanspruch geht auch verloren, wenn nach förmlicher Registrierung des Asylantrags 

("verbalizzazione") eine Person nicht zu dem angeordneten Termin zur Anhörung erscheint (Art. 23 Nr. 1 

b) der Gesetzesverordnung Nr. 142/2015). Ohne Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung besteht 

kein Zugang zu staatlichen Sozialleistungen. 

2. Selbst wenn eine - in Italien mögliche - gerichtliche Verfolgung eines Anspruchs auf (Wieder-

)Aufnahme in eine Einrichtung angesichts der oben genannten Regelungen überhaupt Erfolg haben 

könnte, dauert ein solches Verfahren mehrere Monate an, in denen Betroffene der Obdachlosigkeit 

ausgesetzt wären. 

3. Auch außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen ist es derzeit für Betroffene nicht möglich, eine 

menschenwürdige Unterkunft zu finden. 

4. Aufgrund der - durch die Covid-19-Pandemie nochmals verschärften - Situation auf dem italienischen 

Arbeitsmarkt ist es Betroffenen auch nicht möglich, sich durch Erwerbstätigkeit selbst zu versorgen. Auf 

die Aufnahme unerlaubter Beschäftigungen dürfen Betroffene nicht verwiesen werden. 

5. Personen, die im Jahr 2016 und zuvor Italien über das Mittelmeer erreicht haben, wurden in der Regel 

unabhängig davon, ob ihr Asylgesuch über die (erste) Registrierung hinaus ("fotosegnalamento") auch 

formell registriert ("verbalizzazione") worden war, in das Aufnahmesystem aufgenommen und in einer 

Unterkunft untergebracht. 

 

Auszüge: 

[...] 

b. Ausgehend von diesen Erkenntnissen ist der Senat mit dem Verwaltungsgericht davon überzeugt, dass der 

Kläger sein Recht auf Unterbringung in Italien verloren hat, deshalb im Falle seiner Rücküberstellung nach 

Italien keinen Zugang mehr zu einer Aufnahmeeinrichtung erhalten wird und diesen auch nicht in absehbarer 

Zeit erstreiten kann. 

aa. Der Kläger hat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit den Tatbestand des Art. 23 Nr. 1 a) 2. Alt. der 

Gesetzesverordnung Nr. 142/2015 verwirklicht, weil er die ihm zugeteilte Unterkunft ohne vorherige 

begründete Mitteilung an die Präfektur verlassen hat. 

(1) Der Senat geht - wie auch das Verwaltungsgericht - davon aus, dass der Kläger in das Aufnahmesystem 

aufgenommen, ihm eine Unterkunft zugewiesen und er auch in einer solchen untergebracht worden ist. 

(a) Personen, die Italien im Jahr 2016 und zuvor über das Mittelmeer erreicht haben, wurden in der Regel 

unabhängig davon, ob ihr Asylgesuch über die (erste) Registrierung hinaus ("fotosegnalamento") auch 

formell registriert ("verbalizzazione") worden war, in das Aufnahmesystem aufgenommen und in einer 

Unterkunft untergebracht. Diese Personen hatten im Gegensatz etwa zu Asylsuchenden, die über Land nach 

Italien gelangt waren, für die in der Zeit zwischen Asylgesuch und "verbalizzazione" eine Unterkunft nicht 
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garantiert war, ohne Wartezeit Zugang zum Aufnahmesystem und damit auch zu Unterkunft und Versorgung 

(vgl. zur Situation im Jahr 2016: SFH, Aufnahmebedingungen in Italien, Bericht. August 2016, S. 19 ff.; s. 

auch SFH, Aufnahmebedingungen in Italien, Bericht, Januar 2020, S. 25). 

(b) Der Kläger hat Italien nach seinen Angaben über das Mittelmeer erreicht, ist sodann im ersten Schritt 

("fotosegnalamento") - wie er bei der Anhörung beim Bundesamt erklärt hat - in Sizilien "registriert" worden 

und hat damit schon deshalb Zugang zum Aufnahmesystem einschließlich Unterbringung erhalten. 

Abgesehen davon muss sein Asylantrag auch formell registriert ("verbalizzazione") worden sein. Beleg 

hierfür ist der EURODAC-Treffer, wonach der Kläger am 26. Januar 2016 in Imperia, Italien, einen 

Asylantrag gestellt hat; insofern hat er jedenfalls spätestens im Anschluss daran Zugang zum 

Aufnahmesystem bekommen. 

Nichts anderes gälte auch, wenn sich der Kläger, wie im Rahmen der Anhörung beim Bundesamt behauptet, 

nur ca. drei Wochen in Italien aufgehalten und in dieser Zeit auf der Straße gelebt hätte. Denn unabhängig 

davon, dass der Senat diese Angaben - wie auch das Verwaltungsgericht - für unwahr hält, weil sie schon 

nicht mit dem EURODAC-Treffer in Einklang zu bringen sind, wäre der Kläger dann ausgehend von den 

oben zitierten Erkenntnissen nach der ersten Registrierung ("fotosegnalamento") einer Unterkunft 

zugewiesen oder darin aufgenommen worden. [...] 

bb. Der Verlust des Rechts auf Zugang zum Aufnahmesystem kann sich darüber hinaus auch aus Art. 23 Nr. 1 

b) der Gesetzesverordnung Nr. 142/2015 ergeben, weil der Kläger trotz Benachrichtigung nicht zur 

Anhörung vor dem zuständigen Organ zur Prüfung seines Asylgesuchs erschienen ist. 

(1) Nach der förmlichen Registrierung des Asylantrags ("verbalizzazione") sendet die Questura den 

Asylantrag und die entsprechenden Dokumente an die für die Anhörung zuständige Territorialkommission 

und informiert die oder den Asylsuchen über den Termin zur Anhörung (vgl. AIDA, Country Report: Italy - 

2020 Update, Juni 2021, S. 24, www.asylumineurope.org). 

(2) Ausgehend hiervon spricht vieles dafür, dass der Asylantrag des Klägers nach dem Vorgang der 

"verbalizzazione" von der Questura zur zuständigen Territorialkommission versandt worden ist und der 

Kläger auch eine Benachrichtigung über den Termin der Anhörung erhalten hat, zu der er aber nicht 

erschienen ist. In eine derartige Annahme fügen sich seine Angaben beim Bundesamt ein, er habe in Italien 

keine Anhörung "wie hier" gehabt. Auch die Mitteilungen der italienischen Behörden vom 27. März und 4. 

September 2019, wonach sein Asylantrag nicht geprüft worden sei, weil er seit dem 23. August 2018 flüchtig 

sei, sprechen dafür, dass der Kläger zur Anhörung geladen worden, dieser Einladung aber nicht gefolgt ist, 

sondern untergetaucht oder bereits nach Deutschland weitergereist war und deshalb eine weitere Prüfung 

seines Asylantrags nicht stattgefunden hat. 

cc. Mit Blick auf die vorstehenden Feststellungen erscheint es ausgeschlossen, dass der Kläger bei der für ihn 

zuständigen Questura bzw. Präfektur mit Erfolg einen Anspruch auf (Wieder-)Aufnahme in eine Unterkunft 

geltend machen oder in absehbarer Zeit gerichtlich durchsetzen könnte. 

(1) Zunächst ist der Senat - wie das Verwaltungsgericht - davon überzeugt, dass die italienischen Behörden 

dem Kläger das Recht auf Unterbringung entzogen haben. 

(a) Mit Blick darauf, dass die italienischen Behörden in den Jahren 2016 bis 2019 mindestens 100.000 

Asylsuchenden und Schutzberechtigten das Recht auf Unterbringung in einer Einrichtung entzogen haben - 

dabei dürfte die tatsächliche Zahl solcher Fälle noch erheblich darüber liegen, nachdem die im Rahmen der 

Untersuchung von Altreconomia ermittelten "mindestens 100.000" Fälle auf den Angaben von weniger als 

zwei Dritteln der 106 italienischen Präfekturen beruhen - und im gleichen Zeitraum in Italien insgesamt 

350.868 Asylanträge gestellt worden sind (vgl. zu diesen Zahlen: AIDA, Country Report: Italy-2016 Update, 

31. Dezember 2016, S. 8, www.asylumineurope.org für 2016; SFH, Aufnahmebedingungen in Italien, Bericht, 

Januar 2020, S. 22, für 2017 und 2018; AIDA, Country Report: Italy-2019 Update, 31. Dezember 2019, 

www.asylumineurope.org für 2019), muss davon ausgegangen werden, dass die italienischen Behörden 

einem erheblichen Teil der Asylantragstellenden bzw. Schutzberechtigten das Recht auf eine Unterbringung 
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entweder auf der Grundlage des Art. 23 der Gesetzesverordnung Nr. 142/2015 oder des Art. 40 

SIPROIMIRichtlinien (vgl. zu dieser Regelung für Einrichtungen des SAI-Systems (vormals SIPROIMI), die 

durch das Gesetz Nr. 173/2020 nicht geändert worden ist: OVG NRW, Urteil vom heutigen Tag in dem 

Verfahren 11 A 1674/20.A betreffend eine Klage eines Somaliers gegen eine Unzulässigkeitsentscheidung 

nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG mit Abschiebungsandrohung nach Italien (Urteilsabdruck, S. 11 ff.) entzogen 

haben. Wenn zudem mit dem von der Beklagten mit Schriftsatz vom 16. Juli 2021 zu den Akten gereichten 

Bericht des Bundesamts vom 2. April 2020 davon ausgegangen wird, dass Familien mit minderjährigen 

Kindern in der Regel nicht von dem Entzug des Rechts auf Unterbringung betroffen sind (s. hierzu 

nachfolgend unter B.I.6.b.), spricht alles dafür, dass dieses Recht in erster Linie Einzelpersonen - wie dem 

Kläger - entzogen wird. 

(b) Ausgehend hiervon sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich und auch von der Beklagten nicht dargetan, 

dass die italienischen Behörden im Falle des Klägers eine Ausnahme gemacht und die Vorschrift über den 

Entzug des Rechts auf Unterbringung nicht auf den Kläger angewendet haben. 

(2) Der Kläger kann weder geltend machen, er habe die Unterkunft aus Gründen höherer Gewalt oder 

anderen triftigen Gründen verlassen noch kann er (neue) Vulnerabilitäten nachweisen, wegen derer er 

möglicherweise eine Unterbringung in einer Einrichtung des SAI-Systems erreichen könnte. 

(3) Unabhängig davon, ob eine gerichtliche Verfolgung eines Anspruchs auf (Wieder-)Aufnahme in eine 

Einrichtung angesichts der Regelungen in Art. 23 Nr. 1 a) und b) der Gesetzesverordnung Nr. 142/2015 

überhaupt Erfolg haben könnte, würde der Kläger in dem - unter Umständen mehrere Monate dauernden - 

Zeitraum bis zu einer Entscheidung des zuständigen Verwaltungsgerichts nicht untergebracht. 

c. Der Kläger wird im Falle seiner Rücküberstellung nach Italien außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen 

keine menschenwürdige Unterkunft finden. 

aa. Von Kirchen, NGOs und Privatpersonen gestellte Unterbringungsmöglichkeiten bieten - wie das 

Verwaltungsgericht zu Recht festgestellt hat - keinen Ersatz für eine fehlende staatliche Unterbringung von 

Asylsuchenden (vgl. hierzu auch AIDA, Country Report: Italy-2020 Update, Juni 2021, S. 120, 

www.asylumineurope.org, wonach es schwierig ist, die Zahl der verfügbaren, zudem in der Regel nur für 

Notfälle vorgesehenen Plätze von Kirchen, NGOs oder Privatpersonen zu erfassen). 

bb. Nichts anderes gilt auch für eine Unterbringung in Notunterkünften. Denn solche Unterkünfte sind in 

Italien schon nicht in ausreichender Anzahl verfügbar und bieten außerdem regelmäßig nur Plätze zum 

Schlafen (vgl. hierzu die Ausführungen im Urteil des Senats vom heutigen Tag im Verfahren 11 A 1674/20.A 

(Urteilsabdruck, S. 16 ff.)). 

cc. Auf informelle Siedlungen oder besetzte Häuser können Asylsuchende ebenfalls nicht als Ersatz für eine 

staatliche Unterbringung verwiesen werden. Denn der Aufenthalt in solchen Gebäuden ist wegen der dort 

zumeist herrschenden menschenunwürdigen Zustände nicht nur unzumutbar, sondern vor allem auch illegal 

(vgl. hierzu auch OVG NRW, Urteile vom 21. Januar 2021 - 11 A 2982/20.A -, juris, Rn. 64, und - 11 A 

1564/20.A -, juris, Rn. 62). 

d. Eine individuelle Zusicherung der italienischen Behörden, dass dem Kläger nach seiner Überstellung nach 

Italien eine zumutbare Unterbringung zur Verfügung gestellt wird, liegt - wie das Verwaltungsgericht zu 

Recht festgestellt hat und auch von der Beklagten nicht behauptet wird - nicht vor. Angesichts der zuvor 

getroffenen Feststellungen, wonach der Kläger im Falle seiner Rücküberstellung nach Italien dort in 

absehbarer Zeit keine menschenwürdige Unterkunft erhalten wird, ist eine solche entgegen der Ansicht der 

Beklagten auch nicht entbehrlich. 

3. Der Kläger wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Falle seiner Rücküberstellung nach Italien nicht in der 

Lage sein, sich aus eigenen durch Erwerbstätigkeit zu erzielenden Mitteln mit den für ein Überleben 

notwendigen Gütern zu versorgen. 
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a. Grundsätzlich haben Asylsuchende in Italien 60 Tage nach Asylantragstellung Zugang zum Arbeitsmarkt 

(vgl. Raphaelswerk e.V., Italien: Informationen für Geflüchtete, die nach Italien rücküberstellt werden, 

Stand: 06/2020, S. 16, www.Raphaelswerk.de). 

aa. Aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen in Italien ist es für Asylsuchende schwer, Arbeit zu finden. 

Geringe Sprachkenntnisse und fehlende Qualifikationen oder Probleme bei der Anerkennung von 

Qualifikationen erschweren die Arbeitssuche zusätzlich. Schwarzarbeit ist sehr verbreitet. Viele Flüchtlinge 

arbeiten in der Landwirtschaft, z. B. in der saisonalen Erntearbeit, meist unter prekären Arbeitsbedingungen, 

und werden Opfer von Ausbeutung (vgl. Raphaelswerk e. V., Italien: Informationen für Geflüchtete, die nach 

Italien rücküberstellt werden, Stand: 06/2020, S. 16 f., www.Raphaelswerk.de; ACCORD, Auskunft an Hess. 

VGH vom 18. September 2020, S. 10; s. auch Auskunft der SFH an OVG NRW vom 17. Mai 2021, S. 4; s. 

auch BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Italien vom 11. November 2020, S. 24). 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Zuge der Covid-19-Pandemie und der Verschlechterung der 

gesamtwirtschaftlichen Lage in den Jahren 2020 und 2021 zusätzlich verschärft (vgl. Auskunft der SFH an 

OVG NRW vom 17. Mai 2021, S. 2). [...] 

bb. Schwarzarbeit ist in Italien weit verbreitet. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung Italiens arbeiten nach 

Angaben des italienischen Statistikamts Istat in der Schattenwirtschaft, eine Million Haushalte leben 

ausschließlich von irregulärer Arbeit (vgl. Handelsblatt, Schattenwirtschaft, Italien forciert den Kampf gegen 

Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit, Artikel vom 18. August 2020, www.handelsblatt.com). 

Schwarzarbeit wird europaweit bekämpft. Das Europäische Parlament und der Rat haben durch Beschluss 

2016/344/EU vom 9. März 2016 (ABl. L 65 vom 11. März 2016) eine "Europäische Plattform zur Stärkung 

der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit" eingerichtet, die u. a. den 

Ländern der Europäischen Union helfen soll, wirksamer den verschiedenen Formen der Schwarzarbeit zu 

begegnen (vgl. Europäische Kommission, Themenblatt Europäisches Semester "Schwarzarbeit" vom 10. 

November 2017, S. 6 f., ec.europa.eu). 

Auch Italien versucht, mit umfangreichen Maßnahmen gegen Schwarzarbeit vorzugehen; so drohen etwa bei 

Verstößen Geldstrafen von 2.000 bis 50.000 Euro (vgl. Handelsblatt, Schattenwirtschaft, Italien forciert den 

Kampf gegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit, Artikel vom 18. August 2020, www.handelsblatt.com). 

b. Angesichts der sich aus diesen Erkenntnissen und Informationen ergebenden derzeitigen 

Arbeitsmarktsituation und Wirtschaftslage in Italien ist es beachtlich wahrscheinlich, dass der Kläger im 

Falle seiner Rückkehr keine Arbeit finden würde.  [...] Ob der Kläger in Italien eine Beschäftigung im 

Bereich der sog. Schattenwirtschaft finden könnte, kann offenbleiben. Denn angesichts der oben aufgezeigten 

Bemühungen der Europäischen Union und insbesondere auch ihres Mitgliedstaats Italien zur Bekämpfung 

von Schwarzarbeit verbietet es sich von vornherein, diese dadurch zu untergraben, dass Asylsuchende - wie 

der Kläger - auf die Möglichkeit verwiesen werden, in Italien zur Sicherung des Existenzminimums - 

verbotene - Schwarzarbeit aufzunehmen. 

4. Der Kläger wird im Falle seiner Rücküberstellung nach Italien auch keinen Zugang zu staatlichen 

Sozialleistungen haben, mit deren Hilfe er dort sein Existenzminimum sichern könnte. 

a. Asylsuchende, die nicht in einer Aufnahmeeinrichtung untergebracht sind, erhalten keine staatliche 

finanzielle Unterstützung (vgl. Raphaelswerk e.V., Italien: Informationen für Geflüchtete, die nach Italien 

rücküberstellt werden, Stand: 06/2020, S. 14, www.Raphaelswerk.de). 

b. Da der Kläger mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit keinen Zugang zu einer Aufnahmeeinrichtung haben 

wird, wird er auch keine Sozialleistungen erhalten. [...] 

b. Auch der Bericht des Bundesamts vom 2. April 2020 veranlasst den Senat nicht zu einer anderen 

Beurteilung des Falls des Klägers. [...] 
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bb. Unabhängig davon findet die Feststellung des Senats, dass der Kläger im Falle seiner Rückkehr nach 

Italien nicht (mehr) in einer Einrichtung des italienischen Aufnahmesystems unterkommen kann, in dem 

Bericht sogar ihre Bestätigung. 

(1) Denn darin (S. 19) wird ausdrücklich festgestellt, dass eine Person nicht mehr "in die 

Erstaufnahmeeinrichtung zurückkehren" könne, wenn sie diese "unentschuldigt verlassen hat"; dabei wird 

auf "Artikel 23 des Gesetzesdekrets vom 18 August 2015 Nr. 412" (gemeint ist wohl Art. 23 der 

Gesetzesverordnung Nr. 142/2015 vom 18. August 2015) verwiesen. Insofern geht dieser Bericht - wie auch 

der Senat - davon aus, dass eine Person, die den Tatbestand einer Regelung über den Entzug des Rechts auf 

Unterbringung verwirklicht hat, nicht mehr in eine Aufnahmeeinrichtung zurückkehren bzw. dort nicht mehr 

unterkommen kann. [...] 

 

k) OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 22.03.2023 - 11 A 1086/21.A  
 
Leitsatz: 

Systemische Mängel im Aufnahmesystem Italiens bei Verlust des Unterkunftsanspruchs und wegen 

Weigerung der (Wieder-)Aufnahme: 

1. Der Senat hält an seiner Rechtsprechung fest, wonach Dublin-Rückkehrenden, die in Italien bereits einen 

Asylantrag gestellt haben, bei Weiterreise ihren Unterkunftsanspruch verlieren, sodass ihnen bei Rückkehr 

Obdachlosigkeit und damit die Verletzung ihrer Rechte aus Art. 4 GR-Charta/Art. 3 EMRK droht. 

2. Die Zuständigkeit Deutschlands dürfte auch deshalb bestehen, weil die italienischen Behörden ausweislich 

der Informationsschreiben vom 5. und 7. Dezember 2022 "zeitlich befristet", jedoch ohne Nennung eines 

konkreten Enddatums, eine (Wieder-)Aufnahme von Schutzsuchenden nach Maßgabe der Dublin-III-VO 

wegen "technischer Gründe" und "fehlender Aufnahmekapazitäten" ablehnen. 

Auszüge: 

[...] 

3. Die Bundesrepublik Deutschland ist jedoch gemäß Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 3 Dublin III-VO zuständig 

geworden. Danach wird der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat der zuständige Mitgliedstaat, wenn 

keine Überstellung gemäß diesem Absatz an einen aufgrund der Kriterien des Kapitels III bestimmten 

Mitgliedstaat vorgenommen werden kann. 

Diese Voraussetzungen sind erfüllt, weil die Zuständigkeit Italiens für die Durchführung des Asylverfahrens 

des Klägers gemäß Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 Dublin III-VO entfällt. [...] 

aa. Dem Kläger droht zur Überzeugung des Senats (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) für den Fall seiner 

Rücküberstellung nach Italien die ernsthafte Gefahr einer erniedrigenden Behandlung i. S. d. Art. 4 GRCh 

oder Art. 3 EMRK. Der Senat ist davon überzeugt, dass der Kläger in Italien unabhängig von seinem Willen 

und seinen persönlichen Entscheidungen in eine Situation extremer materieller Not geraten wird, in der er 

seine elementarsten Bedürfnisse ("Bett, Brot, Seife") nicht wird befriedigen können. Denn es besteht die 

ernsthafte Gefahr, dass der Kläger bereits keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Unterkunft erhält. 

(1) Mit Urteil vom 20. Juli 2021 hat der Senat entschieden, dass ein Kläger, der - wie der Kläger im 

vorliegenden Fall - vor seiner Antragstellung in Deutschland einen Asylantrag in Italien gestellt hat, im Falle 

einer im Rahmen des Dublin-Verfahrens erfolgenden Rücküberstellung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

keinen Zugang zu einer Aufnahmeeinrichtung und der damit verbundenen Versorgung haben wird, wenn die 

Voraussetzungen des Art. 23 Nr. 1 a oder b der Gesetzesverordnung ("decreto legislativo") Nr. 142/2015 vom 

18. August 2015 (im Folgenden: Gesetzesverordnung Nr. 142/2015) vorliegen. [...] 

An dieser Rechtsprechung hält der Senat fest [...]. 
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(a) Eine andere Bewertung ist nicht unter Berücksichtigung der von der Beklagten im Oktober 2022 in 

verschiedenen Parallelverfahren übersandten Unterlage "Gemeinsamer Bericht des Auswärtigen Amtes, des 

Bundesministeriums des Innern und für Heimat und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge" 

gerechtfertigt. Daraus ergibt sich bereits nicht, dass Art. 23 Nr. 1 a und b der Gesetzesverordnung Nr. 

142/2015 keine Geltung mehr hätte oder auf Dublin-Rückkehrer keine Anwendung finden würde. [...] 

(2) Für den Kläger, der in Italien einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, folgt aus der 

Rechtsprechung des Senats, dass er im Falle seiner Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit keinen 

staatlichen Unterbringungsplatz erhält. Der Senat teilt nicht die Auffassung des Verwaltungsgerichts, der 

Kläger sei "aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls wie ein Asylsuchender zu behandeln, der in 

Italien bisher keinen Antrag gestellt" habe. [...] Angesichts des "aufgrund der vorliegenden Eurodac-

Treffermeldungen" für 2016 und 2018 "und der Auskunft des italienischen Innenministeriums vom 19. 

Oktober 2020" auch zur Überzeugung des Verwaltungsgerichts festgestellten Umstands, dass er in Italien 

einen Asylantrag gestellt hat, steht aber fest, dass er bereits bei seinem ersten Aufenthalt in Italien registriert 

worden ist und damit schon damals Zugang zum Aufnahmesystem einschließlich einer Zuweisung in eine 

Unterbringungseinrichtung bekommen haben muss (vgl. zur Situation von Personen, die Italien - wie der aus 

Libyen kommende Kläger - im Jahr 2016 erreicht haben: OVG NRW, Urteil vom 20. Juli 2021 - 11 A 

1689/20.A -, juris, Rn. 82 ff., m. w. N.) mit der Folge, dass der Kläger sein Recht auf Unterbringung in Italien 

verloren hat. [...] 

Mit Blick auf die vorstehenden Feststellungen erscheint es ausgeschlossen, dass der Kläger im Falle einer 

Rückkehr bei der für ihn zuständigen Questura bzw. Präfektur mit Erfolg einen Anspruch auf (Wieder-) 

Aufnahme in eine Unterkunft geltend machen oder in absehbarer Zeit gerichtlich durchsetzen könnte (vgl. 

hierzu OVG NRW, Urteil vom 20. Juli 2021 - 11 A 1689/20.A -, juris, Rn. 92 ff., m. w. N.). 

(3) Abgesehen davon, dass dem Kläger bereits mit dem Verlust des Rechts auf Unterbringung die Möglichkeit 

genommen ist, sich in Italien im Falle seiner Rückkehr mit den elementarsten Bedürfnissen zu befriedigen 

(vgl. i. d. S. EuGH, Urteil vom 1. August 2022 - C 422/21 -, juris, für den Fall des Entzugs der Unterkunft 

infolge einer Sanktion nach Art. 23 Nr. 1 e der Gesetzesverordnung Nr. 142/2015), ist auch nicht zu 

erwarten, dass der Kläger außerhalb der staatlichen Aufnahmeeinrichtungen eine menschenwürdige 

Unterkunft findet (vgl. hierzu OVG NRW, Urteil vom 20. Juli 2021 - 11 A 1689/20.A -, juris, Rn. 102 ff., m. w. 

N.) oder sich in absehbarer Zeit aus eigenen durch Erwerbstätigkeit zu erzielenden Mitteln mit den für ein 

Überleben notwendigen Gütern versorgen könnte (vgl. hierzu OVG NRW, Urteil vom 20. Juli 2021 - 11 A 

1689/20.A -, juris, Rn. 110 ff., m. w. N.). 

bb. Eine Zuständigkeit Deutschlands für die Bearbeitung des Asylgesuchs des Klägers dürfte im 

maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Senats über die oben getroffenen Feststellungen hinaus auch 

deshalb bestehen, weil eine Überstellung des Klägers an Italien derzeit nicht möglich ist. 

Die italienischen Behörden lehnen ausweislich der Informationsschreiben des italienischen 

Innenministeriums vom 5. und 7. Dezember 2022 "zeitlich befristet", jedoch ohne Nennung eines konkreten 

Enddatums, eine (Wieder-)Aufnahme von Schutzsuchenden nach Maßgabe der Dublin-III VO unter Berufung 

auf "technische Gründe" und "fehlende Aufnahmekapazitäten" ab. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Italien 

Dublin-Rückkehrende überhaupt oder in absehbarer Zeit wieder aufnimmt, liegen nicht vor (vgl. hierzu etwa 

VG Arnsberg, Urteil vom 24. Januar 2023 - 2 K 3582/22.A -, nachgehend OVG NRW, Beschluss vom 16. 

März 2023 - 11 A 252/23.A -, juris; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 28. Februar 2023 - 1a L 180/23.A -, 

juris). 

Mit Blick darauf dürfte davon auszugehen sein, dass die italienischen Behörden die Wiederaufnahme des 

Klägers verweigern oder, selbst wenn seine Einreise nach Italien durchgeführt würde, aufgrund der dort 

"fehlenden Aufnahmekapazitäten" jedenfalls die Befriedigung seiner elementarsten Bedürfnisse nicht 

gewährleistet wäre. [...] 

« Zurück 
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l) OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 16.06.2023 - 11 A 1132/22.A   

 

Leitsatz: 

Dublin-Bescheid wegen systemischer Mängel in Italien aufzuheben: 

Asylsystem und Aufnahmebedingungen in Italien weisen systemische Mängel gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin-

III-VO auf, weil die italienischen Behörden Dublin-Rückkehrenden auf unbestimmte Zeit die Aufnahme und 

den Zugang zum Asylverfahren verweigern. 

Auszüge: 

[…] 

Das Asylsystem und die Aufnahmebedingungen in Italien weisen systemische Schwachstellen i.S.v. Art. 3 Abs. 

2 Unterabs. 2 Dublin III-VO auf, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im 

Sinne des Art. 4 GRCh mit sich bringen, weil die italienischen Behörden Dublin-Rückkehrern den Zugang 

zum Asylverfahren und die Aufnahme insgesamt verweigern. [...] 

Italien ist zur (Wieder-)Aufnahme der Kläger wie auch anderer Dublin-Rückkehrer nicht bereit. Der Senat 

geht mit dem Verwaltungsgericht Arnsberg (Urteil vom 24. Januar 2023 - 2 K 2991/22.A -, juris, Rn.47) 

davon aus, dass es sich bei der im Dezember 2022 mitgeteilten Maßnahme der italienischen Behörden nicht 

um ein vorübergehendes Aussetzen von Überstellungen, sondern um die diplomatisch verklausulierte 

Weigerung der Aufnahme von Dublin-Rückkehrern auf "unbestimmte Zeit" handelt 

Die Schreiben der italienischen Behörden vom 5. und 7. Dezember 2022 stellen zunächst nicht bloße Bitten 

um eine Aussetzung der Überstellungen dar, wodurch die Beklagte jedoch nicht gehindert wäre, trotzdem 

Überstellungen durchzuführen. [...] 

Es handelt sich auch nicht um eine lediglich vorübergehende, zeitlich begrenzte Aussetzung der Annahme von 

Überstellungen. Die Rundschreiben benennen weder ein Enddatum für die Aussetzung der Überstellungen 

noch einen auch nur ungefähren oder voraussichtlichen Zeitrahmen. Seit nunmehr einem halben Jahr ist - 

trotz Ankündigung im Rundschreiben vom 5. Dezember 2022 - keine weitere Information zur Dauer der 

Aussetzung der Überstellungen erfolgt. Auch die Beklagte hat dem Senat weder in diesem noch in einem 

anderen Verfahren neue Informationen mitgeteilt. [...] 

Soweit die Beklagte in anderen Verfahren ausführt, dass die Aufnahmeeinrichtungen in Italien nicht 

ausgelastet seien, so spricht das letztlich dafür, dass die Begründung für die Aussetzung der Überstellungen 

vorgeschoben ist. Sollte die Aussetzung der Überstellungen damit nicht auf "technischen Gründen" bzw. der 

Auslastung des Aufnahmesystems beruhen, sondern auf dem (politischen) Willen der italienischen Behörden, 

so wäre in keiner Weise absehbar, ob, wann und unter welchen Bedingungen Überstellungen nach Italien 

bzw. ein Zugang zum italienischen Asylverfahren für Dublin-Rückkehrer wieder möglich sein werden. [...] 

Die Tatsache, dass die italienische Republik nach dem Vortrag der Beklagten weiterhin Zustimmungen für 

Auf- und Wiederaufnahmeersuchen erteilt, führt ebenfalls nicht zu einer anderen Einschätzung. Denn diese 

Erklärungen haben offensichtlich keinen Einfluss auf die tatsächliche Übernahmebereitschaft Italiens. [...] 
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m) OVG Niedersachsen, Beschluss vom 10.06.2022 - 10 LA 77/22 

 

Leitsatz: 

Keine unmenschliche Behandlung Anerkannter, wenn im schutzzuerkennenden Staat die Möglichkeit 

irregulärer Arbeit besteht: 

"Bestehen keine hinreichenden Erkenntnisse darüber, dass der Staat, in den der Flüchtling rücküberführt 

werden soll, effektiv gegen Schwarzarbeit vorgeht und dass dem Flüchtling dort aus diesem Grund mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit Strafverfolgung droht, kann er zur Existenzsicherung auch auf eine 

Tätigkeit im Bereich der sogenannten Schattenwirtschaft verwiesen werden." 

Auszüge: 

[...] 

13 Soweit der Kläger hinsichtlich der Möglichkeiten der Arbeitsaufnahme in Italien ausgeführt hat, er werde 

im Falle seiner Rücküberstellung entgegen der Prognose des Verwaltungsgerichts auch durch eigene 

Erwerbstätigkeit nicht in der Lage sein, sich selbst die finanziellen Mittel für sein Überleben zu verdienen, 

hat er lediglich andere Schlussfolgerungen aus dem auch vom Verwaltungsgericht berücksichtigten Bericht 

der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 10. Juni 2021 gezogen. Während der Kläger meint, wegen der 

hohen Arbeitslosenrate sei es schon für Italiener schwierig, eine Arbeit in Italien zu finden, für Flüchtlinge 

gelte dies ohne Zweifel umso mehr, hat das Verwaltungsgericht aus diesem geschlussfolgert, dass unter 

Berücksichtigung der Ausführungen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe die durch den Europäischen 

Gerichtshof gesetzte hohe Schwelle für eine Verletzung von Art. 4 GRC im konkreten Einzelfall des Klägers 

nicht überschritten sei. [...] Soweit er in diesem Zusammenhang wieder auf das Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 20. Juli 2021 (– 11 A 1689/20.A –, juris) Bezug nimmt, 

wonach es sich von vornherein verbiete, Asylsuchende auf die Möglichkeit der Schwarzarbeit zur 

Existenzsicherung zu verweisen (juris Rn. 137), folgt der Senat dem jedenfalls dann nicht, wenn keine 

hinreichenden Erkenntnisse darüber vorliegen, dass der betreffende Mitgliedstaat effektiv gegen 

Schwarzarbeit vorgeht und dem Flüchtling mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Strafverfolgung droht (vgl. 

hierzu BVerwG, Beschluss vom 27.1.2022 – 1 B 93.21 –, juris Rn. 26). Denn in der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts, der der Senat sich anschließt, ist jedenfalls für diesen Fall geklärt, dass das 

wirtschaftliche Existenzminimum immer dann gesichert ist, wenn erwerbsfähige Personen durch eigene, 

notfalls auch wenig attraktive und ihrer Vorbildung nicht entsprechende Arbeit, die grundsätzlich zumutbar 

ist, oder durch Zuwendungen von dritter Seite jedenfalls nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten das 

zu ihrem Lebensunterhalt unbedingt Notwendige erlangen können, wobei zu den im vorstehenden Sinne 

zumutbaren Arbeiten auch Tätigkeiten zählen, für die es keine Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

gibt, die nicht überkommenen Berufsbildern entsprechen und die nur zeitweise, etwa zur Deckung eines 

kurzfristigen Bedarfs, beispielsweise während der Touristensaison, ausgeübt werden können, selbst wenn 

diese im Bereich der sogenannten "Schatten- oder Nischenwirtschaft" angesiedelt sind (BVerwG, Beschluss 

vom 27.1.2022 – 1 B 93.21 –, juris Rn. 25 m.w.N.). [...] 

 

 

n) OVG RLP 

 

Der 13. Senat des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz hat mit Urteil vom 27. März 

2023 (Az. 13 A 10948/22.OVG)22 die Berufung der Klägerin gegen das klageabweisende Urteil des 

Verwaltungsgerichts (VG) Trier vom 21. September 2020 (Az. 6 K 1484/19.TR) zurückgewiesen und 

entschieden, dass alleinstehenden Erwachsenen ohne individuelle Risikofaktoren, die in Italien als 

Schutzberechtigte anerkannt wurden, bei einer Rückkehr dorthin keine mit Art. 4 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union (GRCh) unvereinbare Aufnahmesituation drohe. Eine Tatsachenrevision an das 

BVerwG wurde zugelassen. Das BAMF versucht, in parallelen Dublin-Italien-Verfahren eine Ruhendstellung 

zu erreichen. VG Düsseldorf, VG Aaachen und VG Köln lehnen dies bis dato ab. 
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2. Griechenland 

 

a) Anerkannte, Familie, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 

VG Frankfurt/Oder, Urteil vom 01.03.2021 - 7 K 1638/18.A -  

 

b) Anerkannte, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Besonders Schutzbedürftige, Kleinkinder, 

VG Osnabrück, Urteil vom 02.02.2021 - 5 A 1057/19 -  

 

c) Anerkannte, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Unzulässigkeit, 

OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 21.01.2021 - 11 A 1564/20.A –  

 

Leitsatz: 

Keine Unzulässigkeit des Asylantrags von in Griechenland Anerkannten wegen dort drohender 

Menschenrechtsverletzungen: 

1. International Schutzberechtigten droht bei einer Rückkehr nach Griechenland die ernsthafte Gefahr 

einer erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 EU-GrCH, Art. 3 EMRK. Sie können dort 

weder eine menschenwürdige Unterkunft noch eine Arbeit finden und erhalten keinen Zugang zu 

Sozialleistungen. Auch Nichtregierungsorganisationen können keine ausreichende Unterstützung 

leisten. Die Bedingungen haben sich aufgrund der Corona-Pandemie nochmal erheblich verschlechtert. 

2. Das BAMF ist nach Aufhebung der Unzulässigkeitsentscheidung dazu verpflichtet, den Asylantrag 

materiell zu prüfen und erst dann über Abschiebungsverbote zu entscheiden. Eine auf § 35 AsylG 

gestützte Abschiebungsandrohung ist rechtswidrig, wenn der Asylantrag nicht als unzulässig abgelehnt 

werden durfte. 

Auszüge: 

[...] 

Ausgehend hiervon kann der Asylantrag nicht nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG als unzulässig abgelehnt 

werden, weil dem Kläger zur Überzeugung des Senats (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) für den Fall seiner 

Rückkehr nach Griechenland die ernsthafte Gefahr einer erniedrigenden Behandlung i.S.d. Art. 4 GRCh 

oder Art. 3 EMRK droht. Der Senat ist davon überzeugt, dass der Kläger mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit unabhängig von seinem Willen und seinen persönlichen Entscheidungen in 

Griechenland in eine Situation extremer materieller Not geraten wird und seine elementarsten Bedürfnisse 

("Bett, Brot, Seife") für einen längeren Zeitraum nicht wird befriedigen können. 

1. Es besteht die ernsthafte Gefahr, dass der Kläger im Falle einer Rückkehr nach Griechenland keine 

menschenwürdige Unterkunft finden, sondern über einen längeren Zeitraum obdachlos sein wird. 

a. Auf der Grundlage der dem Senat zur Verfügung stehenden Erkenntnisse und zum Zeitpunkt seiner 

Entscheidung allgemein zugänglichen Informationen ist davon auszugehen, dass international 

Schutzberechtigte nach ihrer Rückkehr nach Griechenland regelmäßig schon keinen Zugang zu einer 

menschenwürdigen Unterkunft erhalten. [...] 

2. Der Kläger wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Falle seiner Rückkehr nach Griechenland ferner 

nicht in der Lage sein, sich aus eigenen durch Erwerbstätigkeit zu erzielenden Mitteln mit den für ein 

Überleben notwendigen Gütern zu versorgen. [...] 

Die Corona-Pandemie hat ferner erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftslage in Griechenland. 

Griechenland hatte begonnen, sich von der achtjährigen Rezession zu erholen, in die das Land während 

der Schuldenkrise im Jahr 2009 gestürzt war. Der am 7. November 2020 verfügte zweite Lockdown wirft 

die griechische Wirtschaft wieder weit zurück. Im dritten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt (im 

Folgenden: BIP) im Jahresvergleich um 11,7 % zurück. Das war der heftigste Einbruch aller Staaten der 
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Europäischen Union (vgl. etwa RND, Corona wirft Griechenland weit zurück, Bericht vom 25. Dezember 

2020, www.rnd.de; i.d.S. auch GTAI, Germany Trade & Invest, Griechenland sucht Ausweg aus der Krise, 

Stand 30. November 2020, www.gtai.de; so auch: Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Griechenland kämpft gegen 

alte und neue Krisenfolgen, Bericht vom 23. November 2020, www.gruene-bundestag.de). [...] 

b. Angesichts der sich aus diesen Erkenntnissen und Informationen ergebenden derzeitigen 

Arbeitsmarktsituation und Wirtschaftslage in Griechenland ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon 

auszugehen, dass der Kläger im Falle seiner Rückkehr keine Arbeit finden würde. Bei einer 

Arbeitslosenquote von nahezu 20 % und den einen Zugang zum Arbeitsmarkt zusätzlich erschwerenden 

persönlichen Handicaps des Klägers - wie der mangelnden Beherrschung der griechischen Sprache, des 

Fehlens spezifischer beruflicher Qualifikationen und des für einen Drittstaatsangehörigen in einem 

anderen Land typischen Fehlens privater Netzwerke - erscheint es nahezu ausgeschlossen, dass der Kläger 

in einem überschaubaren Zeitraum im Anschluss an eine Rückkehr nach Griechenland eine Arbeit findet, 

die es ihm gestattet, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. 

3. Der Kläger wird im Falle seiner Rückkehr nach Griechenland auch keinen Zugang zu staatlichen 

Sozialleistungen haben, mit deren Hilfe er dort sein Existenzminimum sichern könnte. [...] 

4. Auch die Unterstützung von NGOs setzte den Kläger in Griechenland nicht in die Lage, dort seine 

elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen. [...] 

II. Die unter Ziffer 2. des Bescheids getroffene Feststellung des Fehlens von Abschiebungsverboten nach 

§ 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist verfrüht ergangen, weil das Bundesamt nach Aufhebung der 

Unzulässigkeitsentscheidung verpflichtet ist, den Asylantrag des Klägers materiell zu prüfen und sodann 

über Abschiebungsverbote zu entscheiden. Die auf § 35 AsylG gestützte Abschiebungsandrohung in Ziffer 

3. Sätze 1 bis 3 des angefochtenen Bescheids ist rechtswidrig, weil der Asylantrag des Klägers mit Blick 

auf die unter B. 1. getroffenen Feststellungen nicht gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG als unzulässig 

abgelehnt werden durfte. Infolgedessen entfällt auch die Grundlage für die Anordnung des auf § 11 Abs. 1 

AufenthG gestützten Einreise- und Aufenthaltsverbots in Ziffer 4. des Bescheids. [...]“ 

 

d) Familie, Minderjährige, keine Zusicherung, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 

VG Trier, Gerichtsbescheid vom 13.10.2020 - 6 K 3419/19.TR - 

 

e) unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, alleinstehende Männer, Aufnahmebedingungen, 

VG Berlin, Urteil vom 17.09.2020 - 23 K 248/20 A - 

 

 

f) VG Trier, Urteil vom 15.12.2021 - 9 K 3512/21.TR  

  

Leitsatz: 

Erfolgreiche Untätigkeitsklage einer in Griechenland anerkannten afghanischen Familie: 

1. Auch wenn die betroffenen Personen durch das BAMF bereits angehört wurden, besteht ein 

Rechtsschutzbedürfnis für eine auf Bescheidung des Asylantrags gerichtete Verpflichtungsklage in Gestalt 

der Untätigkeitsklage. 

2. Eine Nachfristsetzung im Sinne von § 75 VwGO kommt nicht in Betracht, wenn die Entscheidungsfrist von 

sechs Monaten ab Asylantragstellung bereits abgelaufen ist und das BAMF keine konkreten Gründe für die 

weitere Verzögerung darlegt. 
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g) OVG Bremen, Urteil vom 16.11.2021 - 1 LB 371/21 –  

 

Leitsatz: 

Abschiebungen von Schutzberechtigten nach Griechenland im Regelfall rechtswidrig: 

"Asylanträge von Personen, denen bereits in Griechenland internationaler Schutz zuerkannt wurde, dürfen 

derzeit nicht nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG als unzulässig abgelehnt werden. Vorbehaltlich besonderer 

Umstände des Einzelfalls besteht nach aktuellen Erkenntnissen die ernsthafte Gefahr, dass solchen Personen 

eine Verletzung ihrer Rechte aus Art. 4 GRCh und Art. 3 EMRK droht." 

 

h) OVG Sachsen, Urteil vom 27.04.2022 - 5 A 492/21.A 

 

Leitsatz: 

Anerkannten droht in Griechenland unmenschliche oder erniedrigende Behandlung: 

1. Für in Griechenland anerkannte Schutzberechtigte besteht grundsätzlich die ernsthafte Gefahr, dass sie bei 

ihrer Rückkehr die elementarsten Bedürfnisse nicht befriedigen können und damit eine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 GR-Charta und Art. 3 EMRK droht. 

2. Auch alleinstehende, gesunde und arbeitsfähige anerkannte Schutzberechtigte werden bei einer Rückkehr 

über einen absehbaren Zeitraum mit großer Wahrscheinlichkeit obdachlos sein. 

3. Angesichts der Arbeitsmarktlage ist es ohne griechische Sprachkenntnisse nur schwer möglich, Arbeit zu 

finden, um den Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten. 

4. Weder staatliche noch nichtstaatliche Stellen versetzen Schutzberechtigte in die Lage, ihre elementarsten 

Bedürfnisse zu befriedigen. 

Auszüge: 

[...] 

42 [...] Für in Griechenland anerkannte Schutzberechtigte besteht vorbehaltlich besonderer Umstände des 

Einzelfalls die ernsthafte Gefahr, dass sie im Falle ihrer Rückkehr nach Griechenland ihre elementarsten 

Bedürfnisse über einen absehbaren Zeitraum nicht befriedigen können und damit eine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh und Art. 3 EMRK erfahren (so auch OVG NRW, Urt. v. 

21. Januar 2021 - 11 A 2982/20.A -, juris Rn. 32; Urt. v. 21. Januar 2021 - 11 A 1564/20 -, juris Rn. 30; 

Beschl. v. 5. April 2022 - 11 A 314/22.A -, juris Rn. 44 ff.; NdsOVG, Urt. v. 19. April 2021 - 10 LB 244/20 -, 

juris Rn. 23; OVG Bremen, Urt. v. 16. November 2021 - 1 LB 371/21 -, juris Rn. 29; OVG Berlin-

Brandenburg, Urt. v. 23. November 2021 - OVG 3 B 53.19 -, juris Rn. 23 f.; VGH BW, Urt. v. 27. Januar 

2022 - A 4 S 2443/21 -, juris Rn. 23 ff.; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. vom 23. November 2021 - 3 B 

53.19 -, juris Rn. 23 f.; a. A. OVG Schleswig, Urt. v. 6. September 2019 - 4 LB 17/18 -, juris Rn. 75 

<betreffend alleinstehende, gesunde und arbeitsfähige Männer>; vgl. ferner die (Nichtzulassungs-

)Beschlüsse u. a. des OVG Saarland, Beschl. v. 15. April 2019 - 2 A 80/18 -, juris; BayVGH, Beschl. v. 25. 

Juni 2019 - 20 ZB 19.31553 -, juris; BayVGH, Beschl. v. 17. März 2020 - 23 ZB 18.33356 -, juris; OVG LSA, 

Beschl. v. 27. August 2020 - 3 L 138/20 -, juris). 

43 1. Nach den dem Senat zur Verfügung stehenden aktuellen Erkenntnissen ist es grundsätzlich auch für in 

Griechenland anerkannte Schutzberechtigte, die alleinstehend, gesund und arbeitsfähig sind, ernsthaft 

wahrscheinlich, dass sie bei einer Rückkehr nach Griechenland über einen absehbaren Zeitraum obdachlos 

sein werden. [...] 

46 b) In Griechenland wird für international Schutzberechtigte von staatlicher Seite kein Wohnraum 

bereitgestellt und es existiert keine staatliche Unterstützung beim Zugang zu Wohnraum (Pro Asyl/RSA, Zur 
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aktuellen Situation von international Schutzberechtigten in Griechenland, April 2021, S. 5; AA-Auskunft an 

VG Berlin vom 4. Dezember 2019, S. 3 f.). Es gibt keine staatlichen Sozialwohnungen (Deutsche Botschaft 

Athen, Unterbringung und Sicherung des Existenzminimums anerkannt Schutzberechtigter in Griechenland, 

Stand: Juni 2021, S. 3). [...] 

47 c) Zurückgeführte international Schutzberechtigte können in Griechenland grundsätzlich nicht in einer 

Flüchtlingsunterkunft unterkommen. 

48 aa) Eine Ausnahme gilt für anerkannte Schutzberechtigte, in deren Fall die griechischen Behörden eine 

explizite Zusage zur Betreuung im jeweiligen Einzelfall gemacht haben. In diesem Fall wurden 

zurückkehrende anerkannte Schutzberechtigte, soweit bekannt, in der Vergangenheit im Flüchtlingslager 

Eleonas in Athen untergebracht (AA-Auskunft an VG Leipzig vom 28. Januar 2020, S. 1 f.; AA-Auskunft an 

VG Berlin vom 4. Dezember 2019, S. 3). [...] 

g) Zurückgeführte anerkannte Schutzberechtigte haben keinen Zugang zum Integrationsprogramm für 

international Schutzberechtigte "Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection" 

(HELIOS II). [...] 

61 [...] Schutzberechtigte, die aus anderen Ländern nach Griechenland zurückkehren, sind vor diesem 

Hintergrund in aller Regel vom HELIOS-Programm ausgeschlossen (Pro Asyl/RSA, Zur aktuellen Situation 

von international Schutzberechtigten in Griechenland, April 2021, S. 7; ACCORD, Griechenland: 

Versorgungslage und Unterstützungsleistungen für [nach Griechenland zurückkehrende] Personen mit 

internationalem Schutzstatus, 26. August 2021, S. 4 unter Verweis auf MIT, Februar 2021, S. 18 f.; AA-

Auskunft an VG Leipzig vom 28. Januar 2020, S. 2). Laut IOM hat es keinen Fall gegeben, in dem anerkannte 

Schutzberechtigte, die die letzten Monate in einem anderen EU-Mitgliedstaat verbracht haben, Zugang zu 

HELIOS hatten (AA-Auskunft an VG Magdeburg vom 26. November 2020, S. 3). 

62 h) Für zurückkehrende anerkannte Schutzberechtigte ist die Anmietung von Wohnraum auf dem freien 

Wohnungsmarkt faktisch aussichtslos. [...] 

67 i) Zurückkehrende anerkannte Schutzberechtigte haben zwar wie alle anerkannt Schutzberechtigten 

Anspruch auf wohnungsbezogene Sozialleistungen auf derselben Basis wie griechische Staatsbürger. Für 

anerkannt Schutzberechtigte gilt die Inländergleichbehandlung mit griechischen Staatsangehörigen (AA-

Auskunft an VG Leipzig vom 28. Januar 2020, S. 2). In der Praxis erfüllen zurückkehrende anerkannte 

Schutzberechtigte jedoch meist nicht die hierfür erforderlichen Voraussetzungen, so auch der Kläger. [...] 

69 j) Für zurückkehrende anerkannte Schutzberechtigte ist es nicht wahrscheinlich, über oder bei einer 

Nichtregierungsorganisation eine Unterkunft zu erhalten. [...] 

74 k) Für zurückkehrende international Schutzberechtigte erscheint es aussichtslos, einen Platz in einer 

Obdachlosenunterkunft zur kurzfristigen Unterbringung zu erhalten. [...] 

80 l) Der Senat kann nicht davon ausgehen, dass zurückkehrenden anerkannten Schutzberechtigten 

grundsätzlich ausreichend zumutbare informelle Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stehen. [...] 

85 m) International Schutzberechtigten, die in Griechenland gerichtlich gegen die Nichtverfügbarkeit von 

menschenwürdigen Unterbringungsmöglichkeiten vorgehen wollen, steht kein effektiver Rechtsbehelf zur 

Verfügung (Pro Asyl/RSA, Zur aktuellen Situation von international Schutzberechtigten in Griechenland, 

Stellungnahme vom April 2021, S. 22). [...] 

98 2. Bei einem anerkannten Schutzberechtigten ist grundsätzlich zu befürchten, dass er bei einer Rückkehr 

nach Griechenland nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um seine elementarsten Bedürfnisse zu 

befriedigen. 
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99 a) Es sind keine besonderen staatlichen Hilfsangebote für Rückkehrer bekannt, die diesen zumindest für 

die erste Zeit nach ihrer Rückkehr den Zugang zu Nahrungsmitteln gewährleisteten (AA-Auskunft an VG 

Leipzig vom 27. Dezember 2017, S. 3). Vielmehr gilt für anerkannte Schutzberechtigte grundsätzlich die 

Inländergleichbehandlung mit griechischen Staatsangehörigen und EU-Bürgern mit Aufenthaltsrecht in 

Griechenland, d. h. sie müssen nach der Anerkennung weitgehend selbst für ihren Lebensunterhalt 

aufkommen (Deutsche Botschaft Athen, Unterbringung und Sicherung des Existenzminimums anerkannt 

Schutzberechtigter in Griechenland, Stand: Juni 2021, S. 1; AIDA, Country Report: Greece, 2020 Update, S. 

245). 

100 b) Der Zugang zum Arbeitsmarkt steht de iure dauerhaft und legal im Land lebenden Personen offen 

(AA-Auskunft an VG Greifswald vom 26. September 2018, S. 5). Voraussetzung ist eine gültige 

Aufenthaltserlaubnis (RESPOND, Working Papers, Juni 2020, S. 17 und 25). De facto ist es für 

zurückkehrende anerkannte Schutzberechtigte jedoch unwahrscheinlich, eine Arbeit zu finden. [...] 

103 Schließlich ändern auch Vermittlungsbemühungen nichts daran, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt sehr 

schwierig ist, weil Griechenland bereits vor der Covid-19-Pandemie die höchste Arbeitslosenquote in der EU 

hatte (SFH, Factsheet Griechenland, August 2021, S. 2; ACCORD, Griechenland: Versorgungslage und 

Unterstützungsleistungen für [nach Griechenland zurückkehrende] Personen mit internationalem 

Schutzstatus, 26. August 2021, S. 25). Vor allem mit Blick auf die Konkurrenzlage auf dem griechischen 

Arbeitsmarkt gestaltet sich die Arbeitssuche für anerkannte Schutzberechtigte deshalb äußert schwierig 

(Deutsche Botschaft Athen, Unterbringung und Sicherung des Existenzminimums anerkannt 

Schutzberechtigter in Griechenland, Stand: Juni 2021, S. 6). Angesichts der Arbeitsmarktlage und ohne 

griechische Sprachkenntnisse ist es nur schwer möglich (AA-Auskunft an VG Berlin vom 4. Dezember 2019, 

S. 7) bzw. beinahe aussichtslos, Arbeit zu finden, um den Lebensunterhalt bzw. die Kosten für die Anmietung 

von Wohnraum aus eigener Kraft bezahlen zu können (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 

Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 10. August 2021, S. 3). [...] 

104 Die Covid-19-Pandemie verschlechtert die marginalen Möglichkeiten von anerkannten 

Schutzberechtigten, auch nur einer Hilfsarbeitstätigkeit nachzugehen, erheblich (Deutsche Botschaft Athen, 

Unterbringung und Sicherung des Existenzminimums anerkannt Schutzberechtigter in Griechenland, Stand: 

Juni 2021, S. 6). Generell ist es so, dass sich die Versorgungssituation der griechischen Bevölkerung infolge 

der Covid-19-Pandemie und der insgesamt angespannten Wirtschaftslage schwierig gestaltet (Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl, Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 10. August 2021, S. 3). 

Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in Griechenland sowie Sprachbarrieren haben auch alleinreisende 

männliche Schutzberechtigte derzeit nur geringe Chancen, Zugang zu qualifizierter Arbeit zu finden. 

Faktische Zugangschancen in nennenswertem Umfang bieten sich in Einzelfällen und bei guten 

Sprachkenntnissen bei Nichtregierungsorganisationen als Dolmetscher, kultureller Mediator oder Team-

Mitarbeiter (AA-Auskunft an VG Greifswald vom 26. September 2018, S. 2; AA-Auskunft an VG Berlin vom 

11. Oktober 2017, S. 2 f.; AA-Auskunft an VG Hamburg vom 22. August 2017, S. 8; RESPOND, Working 

Papers, Juni 2020, S. 32). Im Fall des Klägers kann trotz seiner Fremdsprachenkenntnisse mit Englisch und 

etwas Deutsch, jedoch keinem Griechisch, nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass er eine solche nach den Erkenntnismitteln nur in Einzelfällen verfügbare 

Beschäftigung erhalten kann. [...] 

c) In der Regel erfüllen zurückkehrende anerkannt Schutzberechtigte - und so auch der Kläger - nicht die 

Voraussetzungen für das garantierte Mindesteinkommen [...] 

115 Für den Bezug der sozialen Grundsicherung ist ein zweijähriger ununterbrochener und legaler 

Aufenthalt in Griechenland in Form der Steuererklärung der Vorjahre nachzuweisen (Deutsche Botschaft 

Athen, Unterbringung und Sicherung des Existenzminimums anerkannt Schutzberechtigter in Griechenland, 

Stand: Juni 2021, S. 5; AA-Auskunft an VG Berlin vom 4. Dezember 2019, S. 5). Aus dem Ausland 

zurückkehrende anerkannt Schutzberechtigte - und so auch der Kläger - sind daher zunächst von einem 

Bezug ausgeschlossen (AA-Auskunft an VG Chemnitz vom 1. Februar 2019, S. 5). 
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116 d) Auch andere Sozialleistungen wie eine Familienförderung (monatlich ca. 10 € je Kind) oder der 2019 

eingeführte Wohngeldzuschuss (70 € für eine Einzelperson, höchstens 210 € für einen Haushalt) verlangen 

den Nachweis eines - auch im Fall des Klägers nicht gegebenen - legalen Aufenthalts von zehn bzw. fünf 

Jahren Dauer. [...] Weitere staatliche Unterstützungen für besonders schutzbedürftige Gruppen sind zwar 

existent, aber nur schwer zugänglich: [...] 

117 e) Die griechische Arbeitsagentur stellt seit Juni 2018 für alle anerkannt Schutzberechtigten eine 

Arbeitslosenkarte aus. Die Arbeitslosenkarte berechtigt zu folgenden Leistungen: Kostenlose Nutzung des 

öffentlichen Nahverkehrs, kostenloser Eintritt in Museen, Ermäßigungen für Gas-, Wasser und 

Stromrechnungen, Rabatte in einigen Fast-Food-Restaurants, einige Mobilfunkangebote, einige ermäßigte 

berufliche Fortbildungsmaßnahmen (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationen der 

Staatendokumentation, Griechenland, 1. Juni 2021, S. 27; AA-Auskunft an VG Chemnitz vom 1. Februar 

2019, S. 4; AA-Auskunft an VG Stade vom 6. Dezember 2018, S. 5 f.). Allein mit Hilfe der Arbeitslosenkarte 

kann ein ansonsten mittelloser anerkannter Schutzberechtigter sein Existenzminimum aber ersichtlich nicht 

sichern (so auch OVG NRW, Urt. v. 21. Januar 2021 - 11 A 1564/20.A -, juris Rn. 91; Urt. v. 21. Januar 2021 

- 11 A 2982/20.A -, juris Rn. 103; NdsOVG, Urt. v. 19. April 2021 - 10 LB 244/20 -, juris Rn. 70; OVG 

Bremen, Urt. v. 16. November 2021 - 1 LB 371/21 -, juris Rn. 62). Keine grundsätzlich andere rechtliche 

Bewertung ist gerechtfertigt bei zusätzlicher Inanspruchnahme der Angebote von 

Nichtregierungsorganisationen für Obdachlose (Suppenküchen, s. u. unter g)). [...] 

123 Zwar hat es seine Berechtigung, die Hilfsmaßnahmen durch nichtstaatliche Stellen als elementares 

Auffangnetz gegen Hunger und Entbehrungen zu bezeichnen, Schutzberechtige werden dadurch jedoch nicht 

in die Lage versetzt, in Griechenland ihre elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen (OVG NRW, Urt. v. 21. 

Januar 2021 - 11 A 1564/20.A -, juris Rn. 92 ff.; Urt. v. 21. Januar 2021 - 11 A 2982/20.A -, juris Rn. 104 ff.; 

NdsOVG, Urt. v. 19. April 2021 - 10 LB 244/20 -, juris Rn. 72). 

124 3. Der konkrete Einzelfall des Klägers rechtfertigt keine Abweichung von den oben unter 1. und 2. 

dargelegten grundsätzlichen Annahmen. 

125 Es ist nicht ersichtlich, dass der Kläger finanzielle Unterstützung durch seine Herkunftsfamilie in Syrien 

oder seine Verwandtschaft in Deutschland erwarten kann. [...] 

 

i) VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.01.2022 - A 4 S 2443/21 

 

Leitsatz: 

Keine Ablehnung des Asylantrags als unzulässig bei Anerkennung in Griechenland: 

"Asylanträge von Personen, denen bereits in Griechenland internationaler Schutz zuerkannt wurde, dürfen 

derzeit nicht nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG als unzulässig abgelehnt werden. Vorbehaltlich besonderer 

Umstände des Einzelfalls besteht nach aktuellen Erkenntnissen die ernsthafte Gefahr, dass solchen Personen 

wegen des "real risks" von Obdachlosigkeit eine Verletzung ihrer Rechte aus Art. 4 GRCh und Art. 3 EMRK 

droht [...]." 

Auszüge: 

[...] 

II. Die Klage ist auch begründet, denn der angefochtene Bescheid des Bundesamtes vom 19.04.2018 verletzt 

den Kläger im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 HS 1 AsylG) in 

seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Zwar hat die Beklagte ihren Bescheid im Ausgangspunkt zu 

Recht auf § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG gestützt. Danach ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer 

Mitgliedstaat der Europäischen Union dem Ausländer bereits internationalen Schutz im Sinne des § 1 Abs. 1 

Nr. 2 AsylG gewährt hat. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt, weil Griechenland dem Kläger am 

26.10.2017 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat. Die Unzulässigkeitsentscheidung ist jedoch nicht mit 

Unionsrecht vereinbar. 
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1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs darf ein Mitgliedstaat sich nicht auf Art. 33 Abs. 

2 Buchst. a Asylverfahrens-RL 2013/32/EU - dem § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG entspricht - berufen, wenn ein 

Antragsteller in dem Mitgliedstaat, der ihm internationalen Schutz gewährt hat, der ernsthaften Gefahr 

ausgesetzt wäre, aufgrund der Lebensumstände, die ihn dort erwarten würden, eine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh zu erfahren. [...] 

2. Derartige Umstände können hier trotz der vom EuGH vorgegebenen "harten Linie" ausnahmsweise 

angenommen werden. Denn es muss davon ausgegangen werden, dass der Kläger im Falle seiner Rückkehr 

nach Griechenland keine menschenwürdige Unterkunft finden, sondern für einen längeren Zeitraum 

obdachlos wäre. 

Der Senat schließt sich insoweit nach eigener Prüfung den Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts 

Bremen in dessen Urteil vom 16.11.2021 - 1 LB 371/21 - an. Dieses hat überzeugend ausgeführt (Juris Rn. 39 

ff.): 

"Das Verwaltungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Kläger als zurückkehrender international 

Schutzberechtigter in Griechenland grundsätzlich selbst dafür verantwortlich sein wird, sich eine Unterkunft 

zu beschaffen. Für anerkannt Schutzberechtigte gilt die Inländergleichbehandlung mit griechischen 

Staatsangehörigen. Es gibt in Griechenland kein staatliches Programm in Form einer Wohnraumzuweisung 

(Auswärtiges Amt, Auskünfte an das VG Bayreuth vom 21.08.2020, S. 1, sowie an das VG Leipzig vom 

28.01.2020, S. 2). Es existieren auch keine speziellen Unterbringungsplätze für anerkannt Schutzberechtigte 

(AIDA, Country Report: Greece 2019 Update, S. 218; BFA, Länderinformationsblatt Griechenland vom 

01.06.2021, S. 26). Die Unterkünfte des UNHCR-Unterbringungsprogramms "ESTIA" stehen anerkannt 

Schutzberechtigten nicht zur Verfügung, da sich das Programm nur an Asylbewerber richtet (Auswärtiges 

Amt, Auskünfte an das VG Leipzig vom 28.01.2020, S. 2, und an das VG Potsdam vom 23.08.2019, S. 2). 

International Schutzberechtigte müssen sich daher Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt beschaffen. 

[...] 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen und Informationen wird der Kläger im Fall seiner Rückkehr nach 

Griechenland zur Überzeugung des Senats mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage sein, 

Zugang zu einer legalen, menschenwürdigen Unterkunft zu erhalten. Wie bereits das Verwaltungsgericht 

zutreffend ausgeführt hat, erfüllt der Kläger weder die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung des 

sozialen Wohngeldes noch kann er von den Leistungen des ESTIA- oder HELIOS 2-Programms profitieren, 

sondern wird im Falle einer Rückkehr nach Griechenland bei der Unterkunftssuche voraussichtlich auf sich 

allein gestellt sein. 

Der Kläger kann auch nicht auf seine Eigeninitiative, Netzwerke seiner Landsleute oder die Unterstützung 

von Kirchen oder lokalen oder internationalen Nichtregierungsorganisationen verwiesen werden. Zwar sind 

die Möglichkeiten eigener Handlungen sowie Unterstützungsleistungen privater Dritter und vor Ort tätiger 

nichtstaatlicher Hilfs- oder Unterstützungsorganisationen bei der Bewertung, ob bei der Rückführung oder 

Abschiebung die Gefahr einer Verletzung des Art. 4 GRC droht, zu berücksichtigen (BVerwG, Urt. v. 

07.09.2021 - 1 C 3.21, juris Rn. 26). Dies hilft aber im konkreten Fall nicht weiter, da solche Hilfs- oder 

Unterstützungsleistungen für international Schutzberechtigte auch real bestehen und - ohne unzumutbare 

Zugangsbedingungen - hinreichend verlässlich und in dem gebotenen Umfang dauerhaft in Anspruch 

genommen werden können müssen. Hieran fehlt es im konkreten Fall. Nach den vorstehenden Ausführungen 

ist davon auszugehen, dass Unterbringungsmöglichkeiten durch kirchliche Projekte oder 

Nichtregierungsorganisationen in Griechenland - soweit überhaupt noch vorhanden - äußerst limitiert und 

dauerhaft überlastetet sind. Nach seinen glaubhaften Angaben in der mündlichen Verhandlung verfügt der 

Kläger zudem weder über verwandtschaftliche noch über hinreichende freundschaftliche Beziehungen zu in 

Griechenland lebenden Personen, die ihn beim Finden einer Unterkunft und deren Finanzierung und 

Anmietung unterstützen könnten. Eine finanzielle Unterstützung durch seinen Bruder, wie von der Beklagten 

geltend gemacht, ist nach dem Ergebnis der Anhörung des Klägers in der mündlichen Verhandlung ebenfalls 

nicht zu erwarten. 
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Der Kläger kann auch nicht auf "informelle Möglichkeiten" der Unterkunft in verlassenen bzw. besetzten 

Gebäuden verwiesen werden, denn der Aufenthalt in solchen Gebäuden wäre zum einen illegal und zum 

anderen wegen der dort zumeist herrschenden menschenunwürdigen Zustände unzumutbar“. 

3. Dies entspricht der Einschätzung auch anderer Oberverwaltungsgerichte (vgl. Nds. OVG, Urteil vom 

19.04.2021 - 10 LB 244/20, Juris Rn. 29 ff., und OVG NRW, Urteil vom 21.01.2021 - 11 A 1564/20.A -, Juris 

Rn. 32 ff.) und wird zudem durch weitere dem Senat vorliegende und in das Verfahren eingeführte 

Erkenntnismittel gestützt. 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob es zu Zwangsräumungen von Unterkünften des von der EU finanzierten 

ESTIA-Programms gekommen ist. Während Pro Asyl/RSA (Stellungnahme - Zur aktuellen Situation von 

international Schutzberechtigten in Griechenland, April 2021, S. 7) anführt, dass in den vergangenen 

Monaten Tausende Menschen ihre Unterkünfte hätten räumen müssen, weist die Deutsche Botschaft in ihrer 

Stellungnahme vom Juni 2021 darauf hin, in Gesprächen sei zu erfahren gewesen, dass es nur vereinzelt, 

insbesondere bei Personen ohne besonderen Schutzbedarf (allein reisende Männer), auch Räumungen durch 

die Polizei gegeben haben solle. Zudem gibt es keine staatlichen Sozialwohnungen (Dt. Botschaft, 

Unterbringung und Sicherung des Existenzminimums anerkannt Schutzberechtigter in Griechenland, Stand: 

Juni 2021, S. 4). Ein gesetzlicher Anspruch in der griechischen Rechtsordnung auf Vermeidung von 

Obdachlosigkeit ist zumindest dem Auswärtigen Amt ebenso wenig bekannt wie Fälle, in denen solch ein 

Anspruch im Rahmen einer Leistungsklage geltend gemacht worden wäre (AA, Auskunft an VG Schleswig 

vom 15.10.2020, S. 2). In einem Beitrag vom 28.05.2021 auf der Webseite von Pro Asyl heißt es, in den 

Fällen von anerkannten Flüchtlingen, die aus Deutschland abgeschoben worden seien und von der 

Partnerorganisation RSA in Griechenland unterstützt würden, seien die Menschen auch mehrere Monate 

nach der Abschiebung immer noch obdachlos (Pro Asyl, Bett, Brot, Seife - Ein ferner Traum für Flüchtlinge 

in Griechenland, 28.05.2021). In einem Videobeitrag von rbb24 vom 23.07.2021 über die Lage von 

Geflüchteten in Athen heißt es: "Die griechische Regierung bringt immer mehr Geflüchtete auf das Festland, 

um die Inseln zu entlasten. Viele stranden im Großraum Athen. Dort campieren seit vielen Wochen 

Zehntausende obdachlose Flüchtlinge auf Straßen, Plätzen, in leerstehenden Häusern und Lagern. Fernab 

jedweder Grundversorgung, ohne medizinische Hilfe, ohne Essen und Hygiene scheinen ihre Schicksale 

vergessen und aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden" (RBB 24, "Die Menschen haben keine 

Chance, auf eigenen Beinen zu stehen", 23.07.2021, verfügbar unter: 

www.rbb24.de/panorama/beitrag/2021/07/gefluechtete-helfer-griechenland-athen-camp-eleonas.html). Laut 

einem Beitrag von BR 24 ist die Obdachlosigkeit anerkannter Schutzberechtigter nicht nur in Athen ein 

Problem, sondern auch auf den griechischen Inseln (BR 24, Anerkannte Geflüchtete: Warum sie nach 

Deutschland weiterziehen, verfügbar unter: www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/anerkannte-

gefluechtete-warum-sie-nach-deutschland-weiterziehen,ShfvZXn). [...] 

Der Kläger kann auch bereits deshalb keine Unterstützung durch das HELIOS II-Programm erhalten, weil 

die Anmeldefrist (s. dazu oben) abgelaufen ist. Obendrein schreibt das Auswärtige Amt zur Frage, ob 

anerkannt Schutzberechtigte, die aus anderen EU-Ländern zurückkehren, Zugang zum HELIOS II-Programm 

hätten, dass IOM Griechenland mit dem zuständigen Migrationsministerium in Kontakt stehe, es laut IOM 

bislang aber keinen solchen Fall gegeben habe und das Programm nicht als Anspruchsleistung ausgestaltet 

sei (AA, Auskunft an VG Schleswig-Holstein vom 15.10.2020, S. 3). Damit kommt es auf die weiteren 

Zugangshindernisse nicht an (vgl. dazu den Bericht der NGO Mobile Info Team vom Februar 2021: The 

Living Conditions Of Applicants And Beneficiaries Of International Protection – Evidence Of Greece’s 

Failure To Provide Sustainable Accomodation Solutions, S. 18). Zur Unterstützung bei der Unterbringung 

durch Nichtregierungsorganisationen schreiben Pro Asyl und RSA im April 2021, ihnen seien keine anderen 

Programme bekannt, die von NGOs durchgeführt werden, um international Schutzberechtigte beim Zugang 

zu Wohnraum zu unterstützen; die Organisationen Greek Council for Refugees (GCR), SolidarityNow, Arsis 

und PRAKSIS hätten auf Anfrage mitgeteilt, dass sie derzeit keinen Wohnraum oder Wohnunterstützung 

außerhalb des HELIOS- Programms anböten; eine Liste mit Organisationen, die Wohnraum für international 

Schutzberechtigte anbieten, existiere nicht (Pro Asyl/RSA: Stellungnahme - Zur aktuellen Situation von 

international Schutzberechtigten in Griechenland, April 2021, S. 10). Einige Organisationen mit 

Kontaktdaten, die Notunterkünfte und Unterstützung anbieten, sind zwar auf der Webseite 

refugees.studyingreece.edu.gr/shelter/ gelistet. Auch führt die Broschüre "Survival Guide for Asylum Seekers 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/anerkannte-gefluechtete-warum-sie-nach-deutschland-weiterziehen,ShfvZXn)
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/anerkannte-gefluechtete-warum-sie-nach-deutschland-weiterziehen,ShfvZXn)
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and Refugees" aus dem Jahr 2018 (verfügbar unter: data2.unhcr.org/en/documents/details/64729) in der 

Rubrik "Accomodation" Organisationen auf, die beim Thema Wohnraum unterstützen. Angesichts des nahezu 

vollständigen Heraushaltens des griechischen Staats bei der Bereitstellung von Unterkünften kann aus der 

bloßen Benennung einzelner Organisationen jedoch noch nicht auf ein ausreichendes Angebot geschlossen 

werden. Insbesondere ist nicht bekannt, welche tatsächlichen Kapazitäten die aufgelisteten Organisationen 

haben und welche Voraussetzungen es für die Inanspruchnahme von Unterstützung gibt. Auch auf dem 

privaten Wohnungsmarkt sei es laut einem Bericht der NGO Mobile Info Team von Februar 2021 für 

anerkannt Schutzberechtigte extrem schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden; zudem erführen sie 

systematische Diskriminierung von Vermietern (Mobile Info Team: The Living Conditions Of Applicants And 

Beneficiaries Of International Protection – Evidence Of Greece’s Failure To Provide Sustainable 

Accomodation Solutions, S. 18) 

4. Vor diesem Hintergrund besteht derzeit selbst für gesunde und arbeitsfähige alleinstehende Männer das 

"real risk" des "Fehlens eines Bettes". Angesichts der skizzierten Auskunftslage zur tatsächlichen Situation in 

Griechenland kann jedenfalls nicht allein aufgrund der Möglichkeit informeller Strukturen oder weil 

Obdachlosigkeit kein "augenscheinliches Massenphänomen" sei, angenommen werden, dass der Kläger eine 

Unterkunft finden könne. Denn für den Umstand, dass Obdachlosigkeit kein Massenphänomen zu sein 

scheint, kommen verschiedene Erklärungen in Betracht, etwa die illegale Unterkunft in leerstehenden 

Gebäuden oder der Wegzug aus Griechenland, das, wie oben wiedergegeben, oft "nur" als "Transitland" 

gesehen wird. Damit ist gerade nicht gesagt, dass im Falle einer Rücküberstellung nach Griechenland eine 

legale Unterkunft bezogen werden kann. [...] 

III. Angesichts der ihn in Griechenland derzeit auf unabsehbare Zeit zu erwartenden Obdachlosigkeit kommt 

es nicht darauf an, ob der Kläger dort eventuell in der Lage wäre, wenigstens sein sonstiges 

Existenzminimum ("Brot, Seife") aus eigener Erwerbstätigkeit zu erwirtschaften, wie er es hier in 

Deutschland bereits vermag. [...]“ 

 

j) OVG Saarlouis (2. Senat), Urteil vom 15.11.2022 – 2 A 81/224 

- bzgl. AsylG §3 Abs. 1 AufenthG § 60 Abs. 5 EMRK Art.3 GRCh Art. 4 

- Schlagwörter: Abschiebungsverbot, Arbeitsmarkt, Flüchtling, Gesundheitsversorgung, Griechenland, 

Obdachlosigkeit, Sekundärmigration 

 

k) OVG RLP/VG Trier:  

 

Aktuelle eine Berufung zugelassen; Entscheidung wird in 2023 erwartet;  

 

VG Trier gibt aktuell weiter PKH und prüft einzelfallbezogen die Lage bei einer unterstellten Rückkehr nach 

Griechenland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 OVG des Saarlandes, Urteil vom 15.11.2022 - 2 A 81/22 - openJur 
 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ASYLVFG&p=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ASYLVFG&p=3&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUFENTHG&p=60
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AUFENTHG&p=60&x=5
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EMRK&a=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EUGRCHARTA2007&a=4
https://openjur.de/u/2457427.html
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3. Bulgarien 

 
a) Internationaler Schutz in EU-Staat, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 

VG Karlsruhe, Beschluss vom 23.06.2020 - A 13 K 6311/19 - 

 

b) Anerkannte, Besonders Schutzbedürftige, Abschiebungsverbot, 

OVG Sachsen, Beschluss vom 18.05.2020 - 5 A 389/18.A -  

 

c) Anerkannte, Abschiebungsverbot, Drittstaatenregelung, 

OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 28.05.2020 - 7 A 10904/18 - 

 

d) VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 24.2.2022 – A 4 S 162/22  

Urteil des 4. Senats vom 24.2.2022 - A 4 S 162/22 - (juris.de) 

 

e) VG Saarland, Beschluss vom 2.3.2022 – 5 L 63/22  

 

f) VG Düsseldorf, Beschluss vom 31.1.2022 – 12 L 2724/21.A 

VG Düsseldorf, Beschluss vom 31.01.2022 - 12 L 2724/21.A - openJur 

g) VG München, Beschluss vom 24.3.2022 – M 5 S 22.50150 

VG München, Beschluss vom 24.03.2022 - M 5 S 22.50150 - openJur 

h) OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 15.2.2022 – 11 A 1625/21.A  

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 15.02.2022 - 11 A 1625/21.A - openJur 

i) VG Würzburg, Urteil vom 8.6.2022 – W 2 K 22.30046  

30732.pdf (asyl.net)  

j) VG Potsdam, Urteil vom 11.1.2022 – 12 K 2418/20.A  

Informationsverbund Asyl & Migration - Details 

k) OVG Saarlandes (2. Senat), Beschluss vom 04.05.2022 – 2 A 1/22 

Zulassung der Berufung: Sekundärmigration Bulgarien  

OVG des Saarlandes, Beschluss vom 04.05.2022 - 2 A 1/22 - openJur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=37103
https://openjur.de/u/2386421.html
https://openjur.de/u/2395879.html
https://openjur.de/u/2387765.html
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/30732.pdf
https://www.asyl.net/rsdb/m30343
https://openjur.de/u/2395820.html
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4. Rumänien 

 

a) Anerkannte, Corona-Virus, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 

VG Aachen, Urteil vom 03.07.2020 - 1 K 373/18.A - 

 
b) OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 25.08.2022 - 11 A 861/20.A 

 

Leitsatz: 

Kein Eilrechtsschutz für in Rumänien international schutzberechtigte Person: 

Anerkannt Schutzberechtigten droht in Rumänien auch unter Berücksichtigung der Fluchtbewegungen aus 

der Ukraine grundsätzlich keine Art. 4 GR-Charta/Art. 3 EMRK widersprechende, unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung. Sie haben Zugang zu Unterkünften, zum Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen. 

(Leitsätze der Redaktion; vorhergehend: OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25.04.2022 - 11 A 

861/20.A - asyl.net: M30713) 

Auszüge: 

[...] 

1. Rechtsgrundlage für die Unzulässigkeitsentscheidung in Ziffer 1. des angefochtenen Bescheids ist § 29 

Abs. 1 Nr. 2 AsylG. Danach ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen 

Union dem Ausländer bereits internationalen Schutz i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG gewährt hat. 

Diese Voraussetzungen liegen hier für den Kläger vor, weil Rumänien ihm Flüchtlingsschutz zuerkannt hat. 

Dass der. Schutzstatus nicht mehr bestehen könnte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. 

Die Anwendbarkeit von § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG scheidet auch nicht aufgrund der in Rumänien für 

anerkannte Schutzberechtigte herrschenden Lebensverhältnisse aus. 

1. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden: EuGH) ist Art. 33 

Abs. 2 Buchst. a) der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes - der durch § 

29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG in deutsches Recht umgesetzt worden ist - dahin auszulegen, dass er es einem 

Mitgliedstaat verbietet, von der durch diese Vorschrift eingeräumten Befugnis Gebrauch zu machen, einen 

Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller bereits von einem 

anderen Mitgliedstaat die Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, wenn die 

Lebensverhältnisse, die ihn in dem anderen Mitgliedstaat erwarten würden, ihn der ernsthaften Gefahr 

aussetzen würden, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung nach Art. 4 GRCh bzw. des diesem 

entsprechenden Art. 3 EMRK zu erfahren. [...] 

Für die Anwendbarkeit des Art. 33 Abs. 2 Buchst. a) der Richtlinie 2013/32/EU nimmt der EuGH einen 

Verstoß gegen Art. 4 GRCh an, wenn die Gleichgültigkeit der Behörden eines Mitgliedstaats zur Folge hätte, 

dass eine vollständig von öffentlicher Unterstützung abhängige Person sich unabhängig von ihrem Willen 

und ihren persönlichen Entscheidungen in einer Situation extremer materieller Not befände, die es ihr nicht 

erlaubte, ihre elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen, wie insbesondere sich zu ernähren, sich zu waschen 

und eine Unterkunft zu finden, und die ihre physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigte oder sie in 

einen Zustand der Verelendung versetzte, der mit der Menschenwürde unvereinbar wäre. [...] 

Ausgehend hiervon konnte der Asylantrag nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG als unzulässig abgelehnt werden, 

weil dem Kläger zur Überzeugung des Senats (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) für den Fall seiner Rückkehr nach 

Rumänien nicht die ernsthafte Gefahr einer erniedrigenden Behandlung i. S. d. Art. 4 GRCh oder Art. 3 

EMRK droht. [...] 

https://www.asyl.net/rsdb/m30713
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International Schutzberechtigte haben Zugang zu Bildung, Wohnungen, Erwachsenenbildung, Arbeit, 

öffentlicher Gesundheitsfürsorge und Sozialleistungen. [...] 

2. Es besteht nicht die ernsthafte Gefahr, dass der Kläger im Falle einer Rückkehr nach Rumänien keine 

menschenwürdige Unterkunft finden und über einen längeren Zeitraum obdachlos sein wird. [...] 

aa. International Schutzberechtigte, die am staatlichen Integrationsprogramm teilnehmen und nicht über 

ausreichend finanzielle Mittel verfügen, können abhängig von deren Auslastung in den für die Unterbringung 

von Schutzsuchenden vorgesehenen staatlichen Regionalzentren wohnen. Sie dürfen dort zunächst für sechs 

Monate bleiben mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere sechs Monate in begründeten Fällen. [...] 

Für besonders schutzbedürftige Personen - unbegleitete Minderjährige, Personen mit Behinderung, 

schwangere Frauen, Opfer von Menschenhandel oder Alleinerziehende mit noch nicht erwachsenen Kindern 

- besteht nach Art. 34 Abs. 2 und Abs. 3 der Eilverordnung der Regierung Nr. 44/2004 zusätzlich die 

Möglichkeit, unabhängig von einer Teilnahme am Integrationsprogramm bis zur Feststellung der Beendigung 

dieser besonderen Schutzgründe kostenlos in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht zu werden. [...] 

bb. International Schutzberechtigte haben denselben Rechtsanspruch auf Zugang zu Sozialwohnungen gemäß 

Art. 20 Abs. 1 des rumänischen Asylgesetzes wie rumänische Staatsbürger. [...] 

Nach der Auskunftslage stehen aber Sozialwohnungen nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, sodass 

international Schutzberechtigte überwiegend auf den freien Wohnungsmarkt angewiesen sind. [...] 

Zwar ist international Schutzberechtigten die Anmietung einer Unterkunft auf dem freien Wohnungsmarkt im 

Vergleich zu rumänischen Staatsbürgern jedenfalls dann erschwert, wenn sie der rumänischen Sprache nicht 

mächtig sind. [...] 

Es gibt jedoch keine Berichte darüber, dass international Schutzberechtigte der Obdachlosigkeit 

anheimfallen, also gezwungen sind, ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen oder Nahrungsmitteln auf der 

Straße zu leben, ohne ihre elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen. [...] 

b. Der Kläger wird demnach nicht der ernsthaften Gefahr von Obdachlosigkeit ausgesetzt sein. Es ist 

vielmehr zu erwarten, dass er eine Wohnung - jedenfalls auf dem freien Markt - finden wird. […] Soweit der 

Kläger befürchtet, aufgrund des Aufenthalts im europäischen Ausland bei einer Rückkehr keine Möglichkeit 

zu haben, eine Unterkunft zu finden, um seine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern, ist seine Sorge 

unbegründet. Die o. g. Leistungen stehen auch rückgeführten anerkannten Schutzberechtigten zu. [...] 

Sowohl die Ausstellung als auch die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis durch die rumänischen 

Behörden bereiten in der Praxis keine Probleme. [...] 

c. Die im Zuge des Angriffskrieges der Russischen Föderation auf die Ukraine erfolgte Fluchtbewegung von 

Ukrainern auch nach Rumänien begründet nicht die Gefahr für den Kläger, bei einer Rückkehr nach 

Rumänien keine menschenwürdige Unterkunft zu finden. Rumänien registrierte rund 80.000 ukrainische 

Flüchtlinge, die aber nicht in den allgemeinen Aufnahmezentren aufgenommen wurden, sondern vor allem 

privat organisierte Unterkünfte gefunden haben. Über 8.000 Ukrainer wurden zudem in öffentlichen 

Gebäuden und Schulen untergebracht. [...] 

2. Der Kläger wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Falle seiner Rückkehr nach Rumänien ferner in der 

Lage sein, sich aus eigenen durch Erwerbstätigkeit zu erzielenden Mitteln mit den für ein überleben 

notwendigen Gütern zu versorgen. 

a. Anerkannte international Schutzberechtigte haben Zugang zum Arbeitsmarkt. [...] 
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bb. Nach der Auskunftslage können international Schutzberechtigte in Rumänien trotz berichteter 

Schwierigkeiten eine Arbeit finden. In der Praxis können mangelnde Kenntnisse der rumänischen Sprache, 

und in einigen Fällen der englischen Sprache, den Zugang zum Arbeitsmarkt behindern. Der Zugang zum 

Arbeitsmarkt hängt dabei auch von der Wirtschaftskraft der Stadt oder Region ab. [...] 

Den Schutzberechtigten werden beim Zugang zum Arbeitsmarkt staatliche Unterstützungen gewährt. [...] 

Des Weiteren wird den Schutzberechtigten die Teilnahme an einem Sprachkurs ermöglicht Arbeitslose 

Berechtigte können zudem Umzugs-, Mobilitäts- oder sonstige Beihilfen erhalten, um sich in wirtschaftlich 

stärkeren Teilen des Landes niederzulassen und eine Arbeit zu finden. Die angebotenen Leistungen stehen 

auch rückgeführten anerkannten Schutzberechtigten zu. [...] 

NGOs unterstützen Schutzberechtigte, eine Arbeit zu finden. [...] 

Nach Auskunftslage sind Arbeitsplätze verfügbar, auch wenn das Lohnniveau regelmäßig recht gering ist. 

Insbesondere im Westen des Landes übersteigt das Angebot an Arbeitsplätzen die Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Arbeitnehmer. Dort werden Arbeitskräfte selbst für unqualifizierte Arbeit gesucht. [...] 

dd. Die etwa 80.000 registrierten nach Rumänien geflüchteten Ukrainer haben die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt nicht wesentlich verändert. [...] 

b. Angesichts der sich aus diesen Erkenntnissen und Informationen ergebenden derzeitigen 

Arbeitsmarktsituation und Wirtschaftslage in Rumänien ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, 

dass der Kläger im Falle seiner Rückkehr eine Arbeit finden wird. [...] 

b. Daneben stehen im Bedarfsfall auch Sozialleistungen in Form von Geldleistungen an Schutzsuchende und 

Schutzberechtigte zur Verfügung. 

aa. Personen mit internationalem Schutzstatus, die aus objektiven Gründen nicht über die notwendigen Mittel 

zum Lebensunterhalt verfügen, haben auf Antrag im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Staates 

Anspruch auf eine monatliche Beihilfe für einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten. [...] 

bb. Des Weiteren haben Personen mit internationalem Schutzstatus, die am Integrationsprogramm 

teilnehmen, unter denselben Voraussetzungen wie rumänische Staatsangehörige Anspruch auf Sozialhilfe in 

Form des garantierten Mindesteinkommens. [...] 

c. Ausgehend von diesen Erkenntnissen besteht für den Kläger im Falle seiner Rückkehr nach Rumänien auch 

vor Aufnahme einer Erwerbstätigkeit die Möglichkeit, sozial abgesichert zu sein. 

4. Auch die medizinische Versorgung ist in Rumänien gewährleistet. Anerkannte Schutzberechtigte haben in 

Rumänien denselben Zugang zur Gesundheitsversorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung wie 

rumänische Staatsbürger. [...] 
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c) OVG Nordrhein-Westfalen Beschluss vom 25.04.2022 - 11 A 861/20.A (Info: Urteil nach 

Beweisaufnahme negativ; rechtskräftig) 

 

Auszug: 

[…] 

soll Beweis erhoben werden zu folgenden Fragen: 

1. Werden derzeit Überstellungen von in Rumänien anerkannten international Schutzberechtigten aus 

Deutschland durchgeführt? 

2. Wenn Frage 1. zu verneinen ist: Beruht dies darauf, dass Rumänien erklärt hat, dass Überstellungen ab 

sofort zunächst nicht mehr entgegengenommen werden, um den aus dem Einmarsch russischer Truppen in 

die Ukraine resultierenden Flüchtlingsbewegungen gerecht zu werden? 

3. Falls Frage 1. zu bejahen ist: Welche Auswirkungen hat die Aufnahme von Menschen, die wegen des 

Einmarsches Russlands die Ukraine verlassen haben, auf die Lebensbedingungen von nach Rumänien 

zurückkehrenden Schutzberechtigten, insbesondere ob 

a. soweit in öffentlich zugänglichen Quellen […] berichtet wird, dass ukrainische Schutzsuchende zunächst in 

Notunterkünften untergebracht und sodann in staatlichen Aufnahmeeinrichtungen aufgenommen und versorgt 

werden, solche Plätze (auch) anerkannt Schutzberechtigten bei einer Rückkehr nach Rumänien in 

ausreichender Zahl zur Verfügung stehen? 

b. sofern ukrainische Schutzsuchende Zuflucht in Rumänien finden und dabei private Unterkünfte beziehen, 

[…] zurückkehrende Schutzberechtigte Chancen haben, auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu 

finden und diese selbst oder mit staatlichen Zuschüssen zu finanzieren? 

c. sich die Aufnahme und Integration ukrainischer Schutzsuchender auf die Chancen von international 

Schutzberechtigten auswirken, auf dem rumänischen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden, die es ihnen 

ermöglicht, sich aus eigenen durch Erwerbstätigkeit zu erzielenden Mitteln mit den für ein Überleben 

notwendigen Gütern zu versorgen? […] durch Einholung einer Auskunft der Schweizerischen 

Flüchtlingshilfe, Weyermannsstrasse 10, 3001 Bern. [...] 

 

d) VG Bremen, Urteil vom 09.11.2022 - 1 K 572/21 

 

Leitsatz: 

"Anerkannter" Familie mit Kleinkindern droht in Rumänien unmenschliche Behandlung: 

1. Einer Familie mit vier Kindern, zwei davon Kleinkinder, die in Rumänien vor ihrer Ausreise bereits an 

einem staatlichen Integrationsprogramm teilgenommen hat, droht bei ihrer Rückkehr Obdachlosigkeit und 

damit eine unmenschliche Behandlung entgegen Art. 3 EMRK/Art. 4 GR-Charta. 

2. Haben anerkannte Flüchtlinge in Rumänien vor ihrer Ausreise am staatlichen Integrationsprogramm 

teilgenommen, sind sie bei ihrer Rückkehr von diesem ausgeschlossen und werden grundsätzlich nicht mehr 

in einem der Regionalzentren untergebracht. 

3. Der Zugang international Schutzberechtigter zum Arbeitsmarkt ist in Rumänien problematisch. Gründe 

sind der Mangel an Arbeitsplätzen, niedrige Löhne, Sprachbarrieren, die fehlenden Anerkennung 

ausländischer Berufsabschlüsse sowie der verbreitete Widerwillen, Geflüchtete anzustellen. 
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4. Bei Kindern müssen die Aufnahmebedingungen an ihr Alter angepasst sein, um sicherzustellen, dass keine 

Situation von Anspannung und Angst mit besonders traumatisierender Wirkung entsteht. 

Auszüge: 

[...] 

Die Ablehnung der Asylanträge der Kläger durfte nicht auf § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG gestützt werden. Ein 

Asylantrag ist nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG unzulässig, wenn ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen 

Union dem Ausländer bereits internationalen Schutz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG gewährt hat. Die 

Kläger haben in Rumänien laut des Eurodac-Treffers vom 23.11.2020 internationalen Schutz erhalten. Es 

sprechen jedoch erhebliche Grande dafür, dass sie bei einer Rückkehr nach Rumänien Lebensumstände 

erwarten, die einer erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art. 4 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: GRC) und Art. 3 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (im Folgenden: EMRK) gleichkommen. In diesem Fall ist die Ablehnung eines 

Asylantrags gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG nicht möglich. [...] 

Bei der Prognose der bei einer Rückkehr nach Rumänien drohenden Gefahren ist davon auszugehen, dass die 

Kläger zu 1. und 2. gemeinsam mit ihren vier Kindern nach Rumänien zurückkehren. [...] 

Den Klägern droht nach ihrer Rücküberstellung nach Rumänien mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein von 

ihrem Willen unabhängiger Zustand der Verelendung in Form der Obdachlosigkeit. [...] Es ist nach 

Überzeugung des erkennenden Einzelrichters davon auszugehen, dass es den Klägern zu 1. und 2. bei einer 

Rückkehr nicht gelingen wird, ihre Grundversorgung zu gewährleisten, insbesondere nach ihrer Rückkehr 

eine Unterkunft zu finden. Es droht eine jedenfalls vorübergehende nicht familien- und kindgerechte 

Unterbringung oder gar eine Obdachlosigkeit der Familie. Dabei ist die besondere Schutzbedürftigkeit der 

Kleinkinder (vgl. Art. 21 der Richtlinie 2013/22/EU zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von 

Personen, die internationalen Schutz beantragen) zu berücksichtigen. Kinder haben besondere Bedürfnisse 

wegen ihres Alters und ihrer Abhängigkeit und sind extrem verwundbar. Die Aufnahmebedingungen müssen 

an ihr Alter angepasst sein, um sicherzustellen, dass keine Situation von Anspannung und Angst mit 

besonders traumatisierenden Wirkungen für die Psyche der Kinder entsteht (EGMR, Urt. v. 04.11.2014 - 

29217/12 (Tarakhel/Schweiz) - NVwZ 2015, 127, 129, 131). [...] 

a. Unabhängig von der konkreten Auslastung der grundsätzlich für anerkannte Schutzberechtigte zur 

Verfügung stehenden Regionalzentren ist eine Unterbringung der Kläger in einer solchen Einrichtung bereits 

deshalb ausgeschlossen, weil ein Zugang nur im Rahmen der Teilnahme am staatlichen 

Integrationsprogramm möglich ist (vgl. AIDA, Country Report Romania - 2021 Update, S. 171 f.). [...] 

2). Die Kläger haben nach den glaubhaften Ausführungen des Klägers zu 1. im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung bereits an dem staatlichen Integrationsprogramm teilgenommen, indem sie im ersten Jahr eine 

Wohnung bezahlt bekamen und an Sprachkursen teilnehmen durften. Wenn eine Person bereits vor der 

Weiterreise an einem Integrationsprogramm teilgenommen hat und dieses dann verlassen hat, so wird sie aus 

dem Programm ausgeschlossen (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Auskunft an das OVG NRW vom 

20.07.2022, S. 1). [...] 

Als einzige Ausnahme besteht für besonders schutzbedürftige Personen - unbegleitete Minderjährige, 

Personen mit Behinderung, schwangere Frauen, Opfer von Menschenhandel oder Alleinerziehende mit noch 

nicht erwachsenen Kindern - nach Art. 34 Abs. 2 und Abs. 3 der Eilverordnung der Regierung Nr. 44/2004 

zusätzlich die Möglichkeit, unabhängig von einer Teilnahme am Integrationsprogramm bis zur Feststellung 

der Beendigung dieser besonderen Schutzgründe kostenlos in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht zu 

werden (vgl. AIDA, Country Report Romania - 2021 Update, S. 171). Die Kläger sind als Familie mit 

mehreren Kindern nicht von dieser Regelung umfasst. 

Ein zeitnaher Zugang der Kläger zu einer Sozialwohnung, auf die anerkannte Schutzberechtigte gemäß Art 

20 Abs. 1 des rumänischen Asylgesetzes wie rumänische Staatsangehörige ein Recht haben, erscheint 

ebenfalls nicht wahrscheinlich. [...] 
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Darüber hinaus erhalten die Kläger laut den dem Gericht zur Verfügung stehenden Erkenntnismitteln außer 

der grundsätzlichen Sozialhilfe keine finanzielle Unterstützung für die Bezahlung einer Mietwohnung. Die 

Sozialhilfe beträgt für eine fünfköpfige Familie 592,36 Lei im Monat (ca. 121 Euro) und reicht alleine nicht 

zur Sicherung des Lebensunterhalts aus (vgl. Europäische Kommission, Ihre Rechte der sozialen Sicherheit 

in Rumänien, Juli 2022, S. 35f.; vgl. auch VG Köln, Beschl. v. 30.11.2020 - 20 L 1980/20.A -, juris Rn. 18). 

[...] 

b. Dass es den Klägern zu 1. und 2. im Falle einer Rückkehr nach Rumänien gelingen wird, das für ihren und 

den Unterhalt ihrer Kinder Erforderliche selbstständig durch eine Erwerbstätigkeit zu sichern, kann derzeit 

ebenfalls nicht ohne Weiteres angenommen werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Anmietung einer 

Mietwohnung. [...] 

Personen mit internationalem Schutz genießen zwar hinsichtlich des Zugangs zum Arbeitsmarkt 

grundsätzlich dieselben Rechte wie rumänische Staatsbürger. In der Praxis werden aber Zugangsprobleme 

zum Arbeitsmarkt berichtet (vgl. BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Rumänien, 2. 

August 2022, S. 11). Der Zugang stößt in der Praxis infolge des Mangels an Arbeitsplätzen, niedrigen 

Löhnen, Sprachbarrieren und Problemen bei der Anerkennung ausländischer Universitäts- oder 

Berufsabschlüsse auf erhebliche Schwierigkeiten mit der Folge von Arbeitslosigkeit oder irregulären 

Arbeitsverhältnissen. Einen legalen Arbeitsvertrag zu erhalten ist schwierig, u.a. aus steuerlichen 

Erwägungen, aber auch aufgrund des Widerwillens von Arbeitgebern, Flüchtlinge anzustellen [...]. 

 

 
5. Malta 

 

a) Anerkannte, Besonders Schutzbedürftige, Kleinkinder, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 

Abschiebungsverbot, Familieneinheit, 

VG Magdeburg, Urteil vom 07.12.2020 - 5 A 25/20 MD - 

 

b) Abschiebungsverbot, Anerkannte, Kleinkinder, Besonders Schutzbedürftige, Zusicherung, 

VG Saarland, Urteil vom 18.09.2020 - 3 K 1150/18 – 

 
c) VG Magdeburg, Urteil vom 13.12.2022 - 5 A 21/20 MD 

 

Leitsatz: 

Aufhebung eines Drittstaatenbescheides wegen Erlöschen des Schutzstatus in Malta: 

Ein in Malta zuerkannter internationaler Schutzstatus (Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärer Schutz) 

erlischt, wenn er nach Ablauf der Gültigkeit nicht innerhalb von zwölf Monaten verlängert wird. Ist der 

Schutzstatus erloschen, kann ein in Deutschland gestellter Asylantrag nicht gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG 

wegen Schutzzuerkennung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als unzulässig abgelehnt 

werden. 

Auszüge: 

[...] 

Zur Überzeugung der Kammer steht fest, dass der dem Kläger am 27. Juli 2017 in Malta zuerkannte 

internationale Schutz gemäß Ziff. 26 ACT No. XL of 2020 to amend the Refugees Act Cap. 420 erloschen ist. 

Nach dieser Vorschrift kann die Agentur für internationalen Schutz beschließen, dass der internationale 

Schutz erlischt, wenn die Person, die internationalen Schutz genießt, ihren Schutz unmissverständlich 

aufgegeben hat. Ein unmissverständlicher Verzicht auf den Schutz umfasst unter anderem eine schriftliche 

Erklärung des Begünstigten, in der er bestätigt, dass er auf seinen Schutzstatus verzichtet (lit. a)), oder die 

Nichtverlängerung des internationalen Schutzes innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Ablauf der 
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Gültigkeit des Schutzes oder seiner Verlängerung (lit. b)). Vorliegend haben die maltesischen Behörden auf 

die info-request des Bundesamtes nach Art. 34 Dublin III-Verordnung mit Schreiben vom 19. September 2022 

mitgeteilt, dass der Kläger seinen am 26. Juli 2020 abgelaufenen subsidiären Schutzstatus nicht verlängert 

habe. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes und in Übereinstimmung mit den Regelungen des ACT No. 

XL of 2020 to amend the Refugees Act Cap. 420 - hier Ziff. 26 lit. b) ACT No. XL of 2020 to amend the 

Refugees Act Cap. 420 -. welche am 07. August 2020 in Kraft getreten seien, sei sein internationaler Schutz 

erloschen. [...] 

 

6. Dänemark 

 

VG Bremen (7. Kammer), Gerichtsbescheid vom 08.11.2022 – 7 K 1853/19 

- Sekundärmigration aus Dänemark nach Schutzstatus  

- bzgl. AsylG §29 I Nr.2  

- Schlagwörter: Dänemark, Sekundärmigration 

 

7. Litauen  

Rechtsprechung bzgl. der Situation Drittstaatsangehörigen aus Belarus in Litauen  

a) VG Hannover, Beschluss vom 23.2.2022 – 12 B 6475/21  

VG Hannover, Beschluss vom 23.02.2022 - 12 B 6475/21 - openJur 

b) VG München, Beschluss vom 17.6.2022 – M 10 S 22.50244 bzgl.  

VG München, Beschluss vom 17.06.2022 - M 10 S 22.50244 - openJur 

c) VG Berlin, Urteil vom 3.5.2022 – 21 K 3/22 A  

VG Berlin, Urteil vom 03.05.2022 - 21 K 3/22 A - openJur 

d) VG Greifswald, Beschluss vom 21.3.2022 – 6 B 367/22 HGW  

 

e) VG Augsburg, Beschluss vom 22.2.2022 – Au 5 S 22.50008  

VG Augsburg, Beschluss vom 22.02.2022 - Au 5 S 22.50008 - openJur 

 

8. Polen 

 

Dublin-Verfahen  

a) VG Düsseldorf, Beschluss vom 12.4.2022 – 12 L 627/22.A  

VG Düsseldorf, Beschluss vom 12.04.2022 - 12 L 627/22.A - openJur 

b) VG Arnsberg, Beschluss vom 16.3.2022 – 10 L 125/22.A  

VG Arnsberg, Beschluss vom 16.03.2022 - 10 L 125/22.A - openJur 

c) VG Magdeburg, Beschluss vom 25.5.2022 – 3 A 111/22 MD  

VG Magdeburg, Urteil vom 25.05.2022 - 3 A 111/22 MD - openJur 

d) VG Weimar, Urteil vom 6.1.2022 – 3 E 1408/21 We  

https://openjur.de/u/2389216.html
https://openjur.de/u/2446458.html
https://openjur.de/u/2396820.html
https://openjur.de/u/2452895.html
https://openjur.de/u/2393948.html
https://openjur.de/u/2435545.html
https://openjur.de/u/2420402.html
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220106_Beschluss_VG-Weimar.pdf (lsvd.de) 

e) VG Wiesbaden, Urteil vom 6.5.2022 – 3 K 1656/18.WI.A 

VG Wiesbaden, Urteil vom 06.05.2022 - 3 K 1656/18.WI.A - openJur 

so auch:  

f) VG Augsburg, Beschluss vom 21.4.2022 – Au 8 S 22.50098  

Informationsverbund Asyl & Migration - Details 

g) VG München, Beschluss vom 27.5.2022 – M 30 S 22.50276  

VG München, Beschluss vom 27.05.2022 - M 30 S 22.50276 - openJur 

h) VG Hannover, Beschluss vom 15.6.2022 – 12 B 2381/22;  VG Hannover, Beschluss vom 15.06.2022 - 12 

B 2381/22 - openJur 

i) VG Dresden, Beschluss vom 27.6.2022 – 3 L 397/22.A  

 

Anerkannte  

a) VG Hannover, Beschluss vom 27.6.2022 – 15 B 371/22.A  

Informationsverbund Asyl & Migration - Details 

b) VG Würzburg, Urteil vom 6.4.2022 – W 1 K 22.30178  

VG Würzburg, Urteil vom 06.04.2022 - W 1 K 22.30178 - openJur 

 

9. Ungarn  

 

Dublin-Verfahen  

a) VG Aachen, Urteil vom 21.7.2022 – 5 K 644/22.A  

VG Aachen, Urteil vom 21.07.2022 - 5 K 644/22.A - openJur 

b) VG München, Beschluss vom 18.7.2022 – M 10 S 22.50218  

VG München, Beschluss vom 18.07.2022 - M 10 S 22.50218 - openJur 

 

Anerkannte  

a) VG Bremen, Beschluss vom 6.4.2022 – 3 K 491/18 – juris 

Link nicht gefunden  

b) VG Aachen, Urteil vom 11.4.2022 – 5 K 3571/18.A  

VG Aachen, Urteil vom 11.04.2022 - 5 K 3571/18.A - openJur 

c) VG München, Urteil vom 10.5.2022 – M 6 K 18.33184  

VG München, Urteil vom 10.05.2022 - M 6 K 18.33184 - openJur 

 

 

https://www.lsvd.de/media/doc/1518/vg_weimar_beschl._v._06.01.2022,_3_e_1408_21_we.pdf
https://openjur.de/u/2416155.html
https://www.asyl.net/rsdb/m30681
https://openjur.de/u/2397502.html
https://openjur.de/u/2430231.html
https://openjur.de/u/2430231.html
https://www.asyl.net/rsdb/m30777
https://openjur.de/u/2396968.html
https://openjur.de/u/2447118.html
https://openjur.de/u/2444261.html
https://openjur.de/u/2452577.html
https://openjur.de/u/2451796.html
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3. Problemkreis: 

 

Das Dublin-Mandat: Praktische Fragen in der 

Vertretung Geflüchteter in Dublin-Verfahren aus 

anwaltlicher Perspektive 

 
 

I. Mandatsbeginn während eines beim BAMF anhängigen Asylverfahren. 
 

- Akteneinsicht in die E-Akte des BAMF beantragen 

= Dublinverfahren? 

- Wenn Dublinverfahren: 

= Vulnerabilitäten ansprechen und ggf. Dokumentation vorbereiten. 

 = Familiäre Bindungen im Bundesgebiet? 

 = Reiseweg versuchen, zu rekonstruieren. 

 = Soweit schon Dublin-Anhörung vorliegt: durchsprechen, ggf. Korrekturen 

     zur Akte. 

 = Ggf. vortragen zu Art. 17 II Dublin-III VO. 

 

II. Mandatsbeginn nach Erhalt eines ablehnenden BAMF-Bescheides5. 
 

1. Klageverfahren 

- Zustellungsdatum?  

- Klage und Antrag einreichen, zzgl. ggf. Wiedereinsetzungsantrag und Antrag auf 

Akteneinsicht. 

= P: Nur Klage ohne Antrag gem. § 80 V VwGO? 

- Elemente der Klagebegründung: 

= Dublin-Bescheid nur zulässig, wenn sicher feststeht, dass eine Überstellung auch 

erfolgen wird: 

 Rückübernahmebereitschaft des EU-Landes? 

 Inlandsbezogene Abschiebungshindernisse (Reisefähigkeit)? 

=Vortrag zur MR-Situation, systemische Mängel; NGO-Reports; Rechtsprechung 

= Art. 17 II Dublin-III-VO: „Humanitäre Gründe“ (P: Ermessen BAMF) 

= u.U. Beweisanträge 

2. Ablehnung Antrag § 80 V VwGO: Verschiebung des Fristbeginns. 

3. Stattgabe Antrag § 80 V VwGO, aber Abweisung der Klage: Verschiebung des Fristbeginns. 

4. Ab 01.01.2023: Neuer § 77 IV AsylG: 

 

(4) Wird während des Verfahrens der streitgegenständliche Verwaltungsakt, mit dem ein 

Asylantrag als unzulässig abgelehnt wurde, durch eine Ablehnung als unbegründet oder 

offensichtlich unbegründet ersetzt, so wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des 

Verfahrens. Das Bundesamt übersendet dem Gericht, bei dem das Verfahren anhängig ist, 

eine Abschrift des neuen Verwaltungsakts. Nimmt der Kläger die Klage daraufhin 

unverzüglich zurück, trägt das Bundesamt die Kosten des Verfahrens. Unterliegt der Kläger 

ganz oder teilweise, entscheidet das Gericht nach billigem Ermessen. 

 

 

 
5 https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-03-02_drk_arbeitshilfe_besser_zusammen.pdf 
 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2020-03-02_drk_arbeitshilfe_besser_zusammen.pdf
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5. Ablauf der Überstellungsfrist im laufenden Klageverfahren:  

-  Antrag § 80 VII VwGO 

-    Wenn BAMF den Bescheid aufhebt: Erledigungserklärung;  

Übergang ins nationale Verfahren beim BAMF. 

6. Überstellung des Mandanten während des laufenden Klageverfahrens  

- Kein Kontakt mehr: i.d.R. Einstellung § 81 AsylG 

- Mandant kommt zurück ins Bundesgebiet während laufender Klage: 

= BAMF beginnt neues Verfahren. 

= Was geschieht mit der laufenden Dublinklage?  

 Nach Aufhebung des „alten“ Dublin-Bescheides: Erledigungserklärung. 

 Wenn BAMF nicht aufhebt: laufen lassen. 

 

III. Mandatsbeginn nach Klage durch den Mandanten selbst. 
 

1. Bestellung bei Gericht und Akteneinsicht in die E-Akte sowie die Akte des Gerichts. 

2. Soweit der Mandant keinen Antrag gem. § 80 V VwGO gestellt hatte: Info an Mandanten 

über drohende Überstellung und Frist. 

3. Ansonsten: s.o. II 1. 

 

 

IV. Mandatsbeginn nach Ablauf der Überstellungsfrist bei bestandkräftigem 

Dublin-Bescheid ohne laufendes Gerichtsverfahren. 

 
1. Bestellung beim BAMF und Antrag auf Aufhebung des Dublin-Bescheides zzgl. 

Durchführung des Asylverfahrens im nationalen Verfahren. 

2. Eilantrag § 123 VwGO gegen BAMF zur Vorsicht. 
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